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In Deutschland und Österreich stehen gesetzliche 
Sozialversicherungen im Mittelpunkt der Alters-
sicherungssysteme. Die ursprünglichen Systeme 
wurden in der Vergangenheit allerdings in verschie-
dene Richtungen weiterentwickelt: Das Ziel der Le-
bensstandardsicherung im Alter ist in Deutschland 
in Folge von Reformen nur noch im Zusammen-
wirken mit Betriebs- und Privatrenten eventuell er-
reichbar. Österreich setzt demgegenüber nach wie 
vor in viel höherem Maß auf das öffentliche Sys-
tem und hat dieses zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung ausgebaut. Der Vergleich zeigt, dass das 
österreichische System einen deutlich besseren 
Schutz im Alter durch höhere Leistungen gewähr-
leistet. Dabei sind die ökonomischen Rahmendaten 

in Österreich denen in Deutschland weiterhin ver-
gleichbar – ein starkes öffentliches Rentensystem 
belastet also offenbar nicht die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit eines Landes.
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1 EINLEITUNG

Vor knapp eineinhalb Jahrzehnten gab Deutsch-
land das Ziel der Sicherung des Lebensstandards 
im Rentenalter durch die Gesetzliche Rentenver-
sicherung (GRV) auf. Stattdessen wurde als Ober-
grenze für den zukünftigen Beitragssatz 22 % fest-
gesetzt (bis zum Jahr 2030) und die Rentenanpas-
sungsformel so verändert, dass das Rentenniveau 
schrittweise sinkt. Als Minimum sieht das Gesetz 
ein Rentenniveau vor Steuern von 43  % im Jahr 
2030 vor.1 Oberstes Ziel der Reformen war die Sta-
bilisierung des Beitragssatzes mit dem Ziel der 
Senkung der Arbeitskosten für Unternehmen und 
damit die Stärkung des „Standortes Deutschland“. 
Angesichts der damals vorherrschenden Überzeu-
gung, dass sich an den Finanzmärkten höhere Ren-
diten erzielen ließen als im Umlagesystem, wur-
de eine vom Staat subventionierte freiwillige ka-
pitalgedeckte private Zusatzrente (Riester-Rente) 
als dritte Säule der Altersvorsorge neu eingeführt. 
Diese sollte mittelfristig die Absenkung des ge-
setzlichen Rentenniveaus ausgleichen. Gleichzei-
tig wurde auch die zweite Säule, die betriebliche 
Altersversorgung (bAV), u. a. durch Schaffung ei-
nes Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung und 
die Regelungen zur Sozialversicherungsfreiheit der 
Entgeltumwandlung gestärkt. 

In Österreich wurde von der Bundesregierung 
unter Kanzler Schüssel im Rahmen der Rentenre-
form 2003 ebenfalls versucht, einen solchen Pa-
radigmenwechsel durchzusetzen. Die Regierungs-
pläne zielten auf eine erhebliche Reduktion des 
durch die gesetzliche Rentenversicherung abzu-
deckenden Sicherungsniveaus ab, sodass eine 
Lebensstandardsicherung nur mittels einer Er-
gänzung durch eine deutlich ausgeweitete be-
triebliche und private Altersvorsorge erreichbar 
gewesen wäre. Aufgrund massiver Widerstände 
– nicht zuletzt seitens der Interessensvertretun-
gen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – 
konnte sich die Regierung mit diesem Vorhaben 

1  § 154 Abs. 3 SGB VI, Rentenniveau entsprechend der 
deutschen sozialrechtlichen Definition.

nicht durchsetzen. Mit dem Umstieg auf das neue 
„Pensionskontorecht“2 folgten zwar weitere subs-
tanzielle Änderungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, allerdings ohne die grundsätzliche Ziel-
setzung der Lebensstandardsicherung durch die 
gesetzliche Rentenversicherung aufzugeben. 

Neben den Reformen in der Rentenversiche-
rung erfolgte eine langfristige Angleichung der Be-
amtenpensionen an die Bestimmungen der Ren-
tenversicherung. Das mit 1.1.2005 eingeführ-
te Rentenkontorecht gilt nunmehr auch für alle 
Bundesbeamten, die ab diesem Zeitpunkt in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis eingetreten 
sind. Für Bundesbeamte, die vor dem 1.1.2005 in 
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis aufge-
nommen wurden, gilt ein Übergangsrecht.

Im Folgenden werden die jeweils durchgeführ-
ten Reformmaßnahmen in beiden Ländern aus-
führlich dargestellt und Auswirkungen auf die je-
weiligen Absicherungsniveaus analysiert. In Ab-
schnitt 2 wird zunächst Deutschland, in Abschnitt 
3 Österreich behandelt. In der anschließenden ver-
gleichenden Behandlung werden u.  a. die Analy-
sen und Projektionen der OECD herangezogen 
(Abschnitt 4). Untersucht werden auch die Ent-
wicklung wichtiger makroökonomischer Variab-
len wie Wirtschaftswachstum und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, die Kostenbelastung, aber 
auch die jeweilige national spezifische Ausgangs-
lage – z. B. in Deutschland die Belastungen durch 
die Deutsche Einheit – werden analysiert. Dabei 
wird auch auf die Auswirkungen der in Österreich 
erfolgten Einbeziehung der Beamten eingegangen 
und diese Option für Deutschland diskutiert (Ab-
schnitt 5). Das Fazit (6.) fasst die Ergebnisse zu-
sammen und zieht wirtschaftspolitische Schluss-
folgerungen. Das Rentensystem Österreichs wird 
anschließend im Anhang ausführlich dargestellt. 

2  In Österreich werden Renten als Pensionen bezeichnet, da-
her auch der Begriff Pensionskontorecht. In diesem Report 
wird zwecks leichterer Lesbarkeit auch für Österreich 
grundsätzlich der Begriff Rente verwendet, daher wird in 
weiterer Folge das Pensionskontorecht als Rentenkonto-
recht bezeichnet.
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Angesichts erheblicher Kritik am deutschen Modell 
der Alterssicherung und einer andauernden Debat-
te um seine Reform lohnt ein Blick in andere Län-
der, die leistungsfähigere Rentensysteme aufwei-
sen. Das betrifft sowohl Länder mit einer anderen 
Arbeitsteilung zwischen öffentlichen, betrieblichen 
und privaten Alterssicherungssystemen wie auch 
Länder, die in erster Linie auf das öffentliche Si-
cherungssystem setzen. Dieser Report fokussiert 
auf die zweite Gruppe und zeigt am Beispiel Öster-
reichs, dass eine den Lebensstandard sichernde Al-
terssicherung in öffentlicher Verantwortung ohne 
Wachstumseinbußen möglich ist. Mit Deutschland 
und Österreich werden hier zwei Länder mit ähnli-
chen Ausgangsbedingungen untersucht, die unter-
schiedliche Wege in der Alterssicherung gegangen 
sind. Es wird analysiert, welche Probleme und Kon-
sequenzen mit den rentenpolitischen Entscheidun-
gen der vergangenen Jahre verbunden sind.

2 DEUTSCHLANDS ALTERSSICHERUNGS-
SYSTEM UND WICHTIGE REFORMEN

Anfang des Jahrtausends war das deutsche Ren-
tensystem Gegenstand gleich mehrerer tief grei-
fender Reformen. Viele Beobachter sehen in diesen 
Reformen einen „Paradigmenwechsel“, das heißt 
eine grundlegende Abkehr von der bisherigen Po-
litik (s. etwa Schmähl 2004). Vorausgegangen war 
bereits in den Neunzigerjahren eine Reihe von Re-
formen, die das Rentensystem im Umlageverfahren 
schwächten. Diese waren allerdings zwischenzeit-
lich, in der Anfangsphase der rot-grünen Koalition, 
z. T. wieder zurückgenommen worden.

Ausgangspunkt der Reformen war die Befürch-
tung, dass auf Grundlage des demografischen 
Wandels – also einer Verschiebung im Verhält-
nis zwischen Beitragszahlern und Leistungsemp-
fängern, bedingt sowohl durch geringer besetz-
te jüngere Kohorten als auch längere Rentenbe-
zugszeiten – die Beiträge zur GRV in einem Maße 
steigen würden, das von Politik und Teilen der Öf-
fentlichkeit als untragbar empfunden wurde. Dies 
deswegen, weil ein Anstieg der von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern paritätisch getragenen Beiträ-
ge zu höheren Arbeitskosten („Lohnnebenkosten“) 
führt, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit 
des „Standorts Deutschland“ beeinträchtigen wür-
de (Schröder 2003). Der Fokus auf Beitragsstabili-
tät führte im Umkehrschluss zu Kürzungen auf der 
Leistungsseite und der Aufgabe des Ziels der Le-
bensstandardsicherung im Rahmen der GRV. Um 
für kommende Rentnergenerationen einen Aus-
gleich dieser Kürzungen zu ermöglichen, wurde 
die Förderung kapitalgedeckter privater und be-
trieblicher Vorsorge beschlossen. Dies kam nicht 
zuletzt zu einem Zeitpunkt, zu dem eine weit ver-

breitete positive Haltung gegenüber dem Finanzie-
rungsmechanismus der Kapitaldeckung und Kritik 
am Umlageverfahren den öffentlichen Diskurs be-
stimmten (Schmähl 2011: 407-408). Auf die Grund-
entscheidung von 2001 folgten 2004 weitere Re-
formen „[…] vor dem Hintergrund der bis dahin 
tiefsten ökonomischen Krise in der Geschichte der 
Bundesrepublik, mit entsprechend massiven Ver-
werfungen bei den Einnahmen der Rentenversi-
cherung“ (Dedring et al. 2010: 7). In der Summe ha-
ben die Reformen zu einer deutlichen Schwächung 
des öffentlichen Rentensystems beigetragen. Es 
zeigt sich aber seither, dass ein Ausgleich der Leis-
tungskürzungen durch „Eigenvorsorge“ schwierig 
ist und tatsächlich nur teilweise stattfindet.

Überblick über die wichtigsten Details der 
Reformen

Die Grundstrukturen des heutigen Systems der Al-
terssicherung und die mit ihm einhergehenden Pro-
bleme wurden maßgeblich durch vier Reformgeset-
ze in der Zeit der Regierung Schröder (1998-2005) 
bestimmt: Das Altersvermögensgesetz (AVmG) und 
das Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) 
von 2001 und das Alterseinkünftegesetz und RV-
Nachhaltigkeitsgesetz von 2004. Folgend werden die 
Kernpunkte dieser Maßnahmen zusammengefasst:

– Mit dem AVmEG und erneut mit dem RV-Nach-
haltigkeitsgesetz wurde die Rentenanpassungs-
formel so modifiziert, dass die jährliche Anpas-
sung des aktuellen Rentenwerts3 hinter der Ent-
wicklung der Löhne zurückbleiben kann. Diese 
Modifikationen erfolgten mit dem Ziel einer Sen-
kung des Rentenniveaus (das Rentenniveau be-
schreibt das Verhältnis von einer Standardrente4 

zum Durchschnittslohn). Ein sinkendes Renten-
niveau bedeutet, dass die Renten im Verhältnis 
zur Entwicklung der Löhne langsamer wachsen. 
Die Reformen führten also zu einer Abkehr von 
der 1957 unter Adenauer umgesetzten Idee der 
„Produktivitätsrente“, der dauerhaften Beteili-
gung der Rentnerinnen und Rentner an der über 
die Erwerbseinkommen vermittelten gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. Von einem sinkenden 
Rentenniveau sind – sowohl aktuelle wie künftige 
Rentner betroffen.5  Tab. 1 gibt einen Überblick 
über die Beitragssatzentwicklung und Rentenan-
passungen der vergangenen Jahre.

3  Der aktuelle Rentenwert bestimmt den Wert der im Le-
bensverlauf angesammelten Entgeltpunkte. Ein Entgelt-
punkt entspricht einem Jahr Beschäftigung mit Durch-
schnittsentgelt.

4  Die Standardrente ist ein Konstrukt, das der Rente einer 
Person (Eckrentner) entspricht, die 45 Jahre Beiträge aus 
einem durchschnittlichen Einkommen gezahlt hat, ohne 
Ab- oder Zuschläge.

5  Anhang 1 gibt einen Überblick über Rentenzahlbeträge im 
Rentenzugang und Rentenbestand.
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– Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde die nach-
gelagerte Besteuerung umgesetzt. Das bedeutet, 
dass Beiträge zur Rentenversicherung ab 2005 
in immer größeren Umfang steuerfrei sind und 
gleichzeitig die Renten ab 2005 schrittweise be-
steuert werden bis zur vollen Besteuerung 2040. 
Die Folge ist ein weiteres relatives Sinken der 
Nettorenten und Alterseinkünfte, das im Siche-
rungsniveau vor Steuern allerdings nicht abge-
bildet wird. Damit sinkt auch das Gesamtversor-
gungsniveau nach Steuern, insbesondere wenn 
die Steuerersparnis während des Erwerbslebens 
nicht zur erweiterten privaten Vorsorge (mit allen 
damit verbundenen Problemen und Risiken) ge-
nutzt wird.

– Zur Kompensation der geringeren Leistungen 
der GRV wurden (und werden) Beschäftigte und 
ihre Familien angehalten, privat vorzusorgen. 
Seit dem AVmG wird die Vorsorge durch priva-
te Rentenprodukte („Riester-Rente“) und im Rah-
men der bAV staatlich auf verschiedenen Wegen 
gefördert (Zulagen und Sonderausgabenabzug 
bei der Riester-Rente; Schaffung eines Rechts-
anspruchs auf Entgeltumwandlung in der bAV, 
die einer steuer- und sozialabgabenrechtlichen 
Begünstigung unterliegt). Durch einzelne Geset-
ze wurden die Regeln noch modifiziert, aber die 
Grundlogik des Systems nicht verändert.6

 

6  Die Förderung der Entgeltumwandlung durch Sozialabga-
benfreiheit der Beiträge hat negative Rückwirkungen auf 
das System der Sozialversicherung: geringere individuelle 
Ansprüche in Arbeitslosen- und Rentenversicherung, ein 
geringeres Rentenniveau und Einnahmeausfälle in der So-
zialversicherung (Blank 2014, im Detail Schmähl/Oehl-
schläger 2007).

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: DRV 2015b:261-262, 272.

Tabelle 1

Entwicklung Beitragssatz, aktueller Rentenwert West und Rentenanpassung West
(nominal und real)

Jahr
Beitragssatz 
allg. RV, 
in %

Aktueller 
Rentenwert, 
in €

Nominale Renten- 
anpassung, 
in v.H.

Reale Rentenan- 
passung, in v.H.

2000 19,30 24,84 0,60 -0,80

2001 19,10 25,31 1,91 -0,09

2002 19,10 25,86 2,16 0,76

2003 19,50 26,13 1,04 -0,06

2004 19,50 26,13 0,00 -1,60

2005 19,50 26,13 0,00 -1,60

2006 19,50 26,13 0,00 -1,50

2007 19,90 26,27 0,54 -1,76

2008 19,90 26,56 1,10 -1,50

2009 19,90 27,20 2,41 2,11

2010 19,90 27,20 0,00 -1,10

2011 19,90 27,47 0,99 -1,11

2012 19,60 28,07 2,18 0,18

2013 18,90 28,14 0,25 -1,25

2014 18,90 28,61 1,67 0,17

2015 18,70 29,21 2,10 –

– Durch den Aufbau bzw. die Neuorientierung der 
zweiten und dritten Säule wurde die Bedeutung 
des Umlageverfahrens in der Alterssicherung ge-
mindert und das Sicherungssystem durch Ele-
mente der Kapitaldeckung ergänzt. Mit der Ver-
lagerung in der Finanzierung (von paritätischen 
Beiträgen zur Sozialversicherung hin zur indivi-
duellen Vorsorge, von Arbeitgebern zu Arbeit-
nehmern, die im Ergebnis deutlich höhere Auf-
wendung zur Alterssicherung leisten sollen) ge-
hen auch Verteilungseffekte einher, ebenso mit 
den verschiedenen Förderungswegen. Mit dieser 
Umorientierung sind schließlich Tendenzen zur 
Vermarktlichung und auch Vertariflichung (d.  h. 
der Regulierung der bAV durch die Tarifparteien) 
verbunden. Die Alterssicherung ist damit nicht 
mehr allein Problem staatlicher Politik, die aller-
dings weiter regulativ und fördernd auch an der 
zweiten und dritten Säule beteiligt ist.

Neben diesen Tendenzen, durch die das „Drei-Säu-
len-Modell“ der Alterssicherung begründet wurde, 
sind weitere Änderungen, meist Einschränkungen 
zu nennen:

– Die Renten wegen Erwerbs- und Berufsunfähig-
keit wurden durch die Erwerbsminderungsrenten 
ersetzt. Verbunden waren damit vor allem die Ab-
schaffung des Berufsschutzes, im Vergleich zur 
vorhergehenden Erwerbsunfähigkeitsrente aber 
auch Verbesserungen. Allerdings belaufen sich 
die durchschnittlichen Erwerbsminderungsren-
ten bei voller Erwerbsminderung im Rentenzu-
gang auf nur noch rund 650 € pro Monat (Män-
ner und Frauen 2013; Deutsche Rentenversiche-
rung 2015a: 52-55).7 

– Im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehn-
te wurden im Rahmen verschiedener Reformen 
Elemente des sozialen Ausgleichs in der GRV ge-
mindert oder abgeschafft (Blank/Schulze Busch-
off 2013). Dies betrifft vor allem die Berücksich-
tigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit: Für Zeiten 
des Bezugs von Arbeitslosengeld II werden mitt-
lerweile keine Beiträge mehr an die GRV geleis-
tet, was eine deutliche Verschlechterung gegen-
über der früheren Arbeitslosenhilfe darstellt (sie 
können allerdings weiterhin als Anrechnungszeit 
indirekten Einfluss auf die Rentenhöhe haben). 
Ausgebaut wurde dagegen die rentenrechtliche 
Honorierung von Familienzeiten.

– In verschiedenen Rentenarten wurde die Alters-
grenze auf das Niveau der regulären Rente ange-
hoben. Durch eine Entscheidung der zweiten gro-
ßen Koalition wird das Regelrenteneintrittsalter 
schrittweise erhöht (auf 67 Jahre im Jahr 2031). 
Das „Rentenpaket“ 2014 der dritten großen Ko-
alition milderte diese Entscheidung für langjäh-
rig Versicherte, ändert sie aber nicht grundlegend 

7  Hier wurden mit dem „Rentenpaket“ von 2014 allerdings 
wieder Verbesserungen vorgenommen.
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(„Rente mit 63“, wobei auch bei dieser Regelung 
das Renteneintrittsalter schrittweise auf 65 Jah-
re angehoben wird). Technisch ist durch eine Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit zwar auch der Er-
werb höherer Ansprüche an die GRV und an die 
zweite und dritte Säule möglich als bei einem frü-
heren Rentenbezug. Ein vorzeitiges Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben – etwa aus gesundheitli-
chen Gründen – ist aber deutlich schwieriger, bzw. 
aufgrund von Abschlägen von der Altersrente mit 
niedrigeren Renten verbunden.

– Ebenfalls durch die zweite große Koalition wur-
de die so genannte „Rentengarantie“ umgesetzt 
(kurz vor den Bundestagswahlen 2009). Danach 
darf die jährliche Rentenanpassung aufgrund der 
in der Rentenanpassung nach wie vor relevan-
ten Lohnentwicklung nicht zu nominal sinken-
den Renten führen. Diese Stabilität wird allerdings 
durch geringere Rentensteigerungen in den Folge-
jahren erkauft und lässt real sinkende Renten zu.

Senkung des Rentenniveaus: Regierungs- 
projektionen und Änderungen der 
Berechnungsarten

Die Senkung des Rentenniveaus wurde und wird 
im Rahmen der jährlichen Rentenanpassung in klei-
nen Schritten durchgeführt. Diese fällt nun Jahr für 
Jahr geringer aus, als wenn sie vollständig an die 
Lohnentwicklung gekoppelt wäre. Arbeitnehmer 
und ihre Angehörigen wurden und werden mit Ver-
weis auf die gesunkene Leistungsfähigkeit der GRV 
zur Eigenvorsorge aufgefordert. Nach Angaben im 
letzten Rentenversicherungsbericht der Bundesre-
gierung (BMAS 2015a: 40) sinkt das Sicherungs-
niveau vor Steuern, das die Leistungen der Ren-
tenversicherung abbilden soll, auf 44,6 % im Jahr 
2029; das Gesamtversorgungsniveau vor Steuern, 
bei dem die private Vorsorge im Umfang des vom 
Gesetzgeber vorgesehen Volumens für alle Arbeit-
nehmer unterstellt wird, soll auf einem Niveau von 
rund 50 % stabil bleiben. Der Beitragssatz soll auf 
21,5 % im Jahr 2029 steigen. Als gesetzliche Min-
destschwellen sind ein Sicherungsniveau vor Steu-
ern von 46 % (2020) bzw. 43 % (2030) festgelegt. 

Die in diesen Berechnungen angenommenen 
Entwicklungen sind allerdings teils willkürlich, teils 
unrealistisch. Zu kritisieren sind insbesondere die 
folgenden fünf Punkte:

– Die Definitionen des abgebildeten „Sicherungs-
niveaus vor Steuern“ bzw. des „Gesamtversor-
gungsniveaus“ sind problematisch, da sie die 
Folgen der politischen Entscheidungen zu positiv 
darstellen. Das Sicherungsniveau nach Steuern 
(Nettorentenniveau) ist höher als das vor Steuern. 
Die durchschnittlichen Renten sind zwar niedri-
ger als die vorher bezogenen Einkommen, wer-
den aber aufgrund der progressiven Besteuerung 

relativ weniger besteuert, so dass das Nettoal-
terseinkommen der Rentnerinnen und Rentner in 
der Regel in Relation zum Nettodurchschnittslohn 
höher liegt als das Sicherungsniveau vor Steu-
ern. Allerdings können im Zuge des Übergangs 
zur nachgelagerten Besteuerung die Sozialversi-
cherungsbeiträge teilweise steuerlich abgesetzt 
werden. Zugleich werden die Renten schrittwei-
se stärker besteuert. Diese Entwicklung, die letzt-
lich zu einer Senkung der Nettorenten führt, wird 
im Sicherungsniveau vor Steuern nicht abgebil-
det. Es wird also – auf niedrigerem Niveau – eine 
weniger ausgeprägte Senkung des Niveaus bzw. 
eine Stabilität des Gesamtversorgungsniveaus 
suggeriert.8 Außerdem ist das Sicherungsniveau 
in seiner Höhe nicht repräsentativ, da vom der 
Kalkulation zugrunde liegenden Durchschnitts-
einkommen nicht nur Sozialversicherungsbeiträ-
ge, sondern auch Beiträge zur privaten Altersvor-
sorge abgezogen werden (die aber nicht von al-
len geleistet werden – s. den folgenden Abschnitt 
zur Realität des „Drei-Säulen-Modells“).

– Zu kritisieren ist auch die zugrunde liegende Fi-
gur des Standardrentners: In der Darstellung 
wird dem Durchschnittseinkommen (nach Abzug 
der Sozialabgaben und des Altersvorsorgebei-
trags) die Rente (nach Sozialabgaben) einer Per-
son gegenübergestellt, die 45 Jahre mit Durch-
schnittseinkommen gearbeitet hat. Sobald eine 
Person diese Voraussetzung nicht erfüllt, weicht 
die Rente gegenüber dem Eckrentner und damit 
auch im Vergleich zum Durchschnittsentgelt ab. 
Aktuelle Daten und Analysen zeigen, dass gera-
de unter gewandelten Arbeitsmarktbedingungen 
und durch einen Rückbau von Elementen des so-
zialen Ausgleichs die Figur des Standardrentners 
an Realitätsbezug verliert (Blank/Schulze Busch-
off 2013). Beispielrechnungen mit realistischeren 
Annahmen über die Einkommensverläufe zeigen 
zudem, dass die Nettoersatzraten selbst bei glei-
chem Lebenseinkommen wie beim Standardrent-
ner um bis zu 12 Prozentpunkte niedriger sein 
können (Meinhardt  2014: 16). Die individuellen 
Ersatzraten sind das Ergebnis des gesamten Er-
werbslebens und weisen daher keinen direkten 
Bezug zum letzten Einkommen auf. 

– Problematisch sind weiterhin die Annahmen über 
Verzinsung und Verwaltungskosten in der priva-
ten Vorsorge, die mit durchschnittlich 4  % p.a. 

8  „Dieser Indikator [das Rentenniveau vor Steuern, FB], der 
jetzt offiziell verwendet wird, blendet explizit die Wirkungen 
sich ändernder steuerlicher Regelungen für Vorsorgebeiträ-
ge (stufenweise Entlastung) und Alterseinkünfte (stufenwei-
se Mehrbelastung) aus und ist damit auch ungeeignet, um 
den Versicherten einen Anhaltspunkt über die durch Leis-
tungseinschränkungen in der GRV entstehende Lücke im 
Absicherungsniveau zu vermitteln. Bei der jetzt verwende-
ten Definition (‚Sicherungsniveau vor Steuern‘) wird von 
dem abgewichen, was üblicherweise unter Nettorente und 
Nettolohn verstanden wird, wo jeweils nicht nur die Sozial-
beiträge, sondern auch die Einkommensteuerzahllast in Ab-
zug gebracht werden“ (Schmähl 2011: 410).
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bzw. 10 % in der Ansparphase angegeben wer-
den. Diese Annahmen sind mit Blick auf ihre em-
pirische Relevanz und prospektive Erfüllbarkeit 
gerade im Kontext der Finanzmarktkrise äußerst 
problematisch. Gegenwärtig wird faktisch bei 
neuen Riester-Verträgen gerade mal eine effek-
tive nominale Rendite auf die gesamten Beiträge 
von etwas über null Prozent garantiert (Kleinlein 
2011). Aus wissenschaftlicher Sicht ist dabei her-
vorzuheben, dass eine flächendeckende Bericht-
erstattung zu diesen überaus relevanten Kenn-
zahlen nicht vorgesehen und realisiert wurde.

– Steffen (2014) hat zudem darauf hingewiesen, 
dass die Bestimmung des Gesamtversorgungs-
niveaus immer nur für den Standardrentner im 
Rentenzugang ausgewiesen ist – also für Rent-
ner, die erstmals eine Rente beziehen. Für die 
Folgezeit wird dann angenommen, dass die Ren-
ten aus privater Vorsorge wie die Renten der GRV 
dynamisiert werden. Damit würde aber der Wert 
dieser Privatrenten im Verhältnis zum Durch-
schnittslohn sinken – die „Gesamtversorgung“ 
wächst also nicht mit den Löhnen, sondern sinkt 
im Verhältnis zu ihnen. Ob die Dynamisierung der 
privaten Vorsorge aber überhaupt im Umfang der 
Rentenanpassungen in der GRV flächendeckend 
stattfindet, ist nicht bekannt.

– Schließlich ist mit Blick auf den Beitrag von 
zweiter und dritter Säule zum Gesamtversor-
gungsniveau anzumerken, dass diese von unter-
schiedlichen Unternehmern und Versorgungs-
einrichtungen konzipierten und verwalteten 
Vorsorgeprodukte unterschiedliche Renditen er-
zielen können und auch in der Leistungsphase 
sehr unterschiedliche Rentenanpassungen auf-
weisen können. Die Annahmen der Bundesregie-
rung verweisen damit nur auf einen unterstellten 
Durchschnittswert, durch den die wahrschein-
liche Streuung der Rentenleistungen selbst bei 
gleichen Beiträgen in der Ansparphase nicht ad-
äquat abgebildet wird.

Die offizielle Darstellung illustriert zwar den erklär-
ten Willen der rot-grünen und der auf sie folgen-
den drei weiteren Regierungen, das Rentenniveau 
abzusenken und die GRV durch private Vorsor-
ge zu ergänzen. Letztlich ist aber die Darstellung 
deutlich positiver als die tatsächlich absehba-
re Entwicklung. Als Konsequenz wird daher von 
verschiedenen Autoren vor der Gefahr zunehmen-
der Altersarmut gewarnt (Seils 2013, Vogel/Motel-
Klingebiel 2014). 

Das „Drei-Säulen-Modell“: Lückenhafte 
Sicherung

Die Annahme bzw. Anforderung, dass die durch die 
Senkung des Leistungsniveaus entstehende Absi-
cherungslücke durch private Vorsorgebemühun-

gen geschlossen werden wird, ist durch die Em-
pirie widerlegt. Eine Aussage über zukünftige Al-
tersarmut ist allerdings methodisch schwierig, da 
Ersparnisse jenseits von Rentenleistungen oder ein 
Eigenheim Armut mildern oder verhindern können 
und Armut im statistischen Sinne letztlich im Haus-
haltskontext gemessen wird (Blank/Schulz 2015: 
10-12). Jedenfalls kann empirisch nicht belegt wer-
den, dass Alterssicherung überwiegend im „Drei-
Säulen-Modell“ stattfindet. Die verfügbaren Daten 
zeigen deutliche Sicherungslücken. Nach einer Be-
fragung von 25 – 65-Jährigen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten durch TNS Infratest (2012), 
hatten 20 % der Befragten Verträge im Rahmen der 
bAV und „Riester-Rente“, weitere 36 % allein bAV, 
15 % nur die „Riester-Rente“ und 29 % nutzten kei-
ne dieser Vorsorgeformen. Bei diesen Angaben zur 
Nutzung von privater oder betrieblicher Altersvor-
sorge und zu Nutzungsquoten sind zusätzlich drei 
Aspekte einschränkend zu beachten: 

– Es wird damit keine Aussage über Umfang und 
Bedingungen der Absicherung gemacht. Eine 
bAV kann bspw. sowohl von Arbeitgebern als 
auch von Beschäftigten finanziert werden. Auch 
ist nicht gesagt, dass die Befragten das politisch 
vorgesehene Sparziel von 4  % ihres Bruttoein-
kommens erreichen (der Anteil der Empfänger 
der Grundzulage zur „Riester-Rente“, die die volle 
Zulage auf Grundlage voller Beiträge erzielten, lag 
2011 bei nur 56,4 %; Kruse/Scherbarth 2015: 61)

– Zweitens kann es sich bei der Nutzung dieser Vor-
sorgeformen auch um die Substitution anderer 
Vorsorgeformen handeln mit dem Zweck, staat-
liche Förderung in Anspruch zu nehmen. Es wird 
dann nicht mehr, sondern anders gespart (Cop-
pola/Reil-Held 2009; Corneo et al. 2009, 2010).

– Angebote und Nutzung unterscheiden sich zwi-
schen Bevölkerungsgruppen. Dabei ist das Vor-
handensein einer zusätzlichen Altersversorgung 
bspw. umso wahrscheinlicher, je höher das Ein-
kommen ist, und die höheren Einkommensgrup-
pen werden faktisch überproportional geför-
dert (Corneo et al. 2015). Ein wichtiger Faktor für 
mangelnde Vorsorge ist damit weniger in Infor-
mationsdefiziten und Misstrauen gegenüber der 
Versicherungsbranche zu finden (BMAS 2012: 9, 
22), sondern dürfte eher in der fehlenden Sparfä-
higkeit liegen, wie die Sparquoten der Haushalte 
nach Einkommensschichten zeigen (Stein 2009). 
In der bAV zeigen sich strukturelle Unterschiede 
zwischen Betrieben und Beschäftigtengruppen: 
So verfügen Beschäftigte in Großbetrieben eher 
über eine Betriebsrente als solche in Kleinunter-
nehmen (Blank 2013).

 
Damit ist der Begriff „Drei-Säulen-Modell“ letzt-
lich sowohl theoretisch als auch empirisch insofern  
irreführend, als dass einerseits vom Gesetzgeber 
die Nutzung von GRV und mindestens einer wei-
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teren Absicherung vorgesehen war (bzw. auch in 
den Regierungsberichten angenommen wird). Zum 
anderen findet Alterssicherung letztlich im „Ein-bis-
Drei-Säulen-Modell“ statt, wobei die Absicherung 
auch noch durch weitere Ersparnisse und Wohnei-
gentum erfolgen kann. 

Konsequenzen 

Im Ergebnis muss damit für das deutsche System 
der Alterssicherung festgehalten werden, dass so-
wohl die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Ren-
tenversicherung aufgrund politischer Entscheidun-
gen gesenkt wurde und in der Zukunft noch weiter 
sinken wird, als auch, dass private Alterssicherung 
und bAV Lücken aufweisen, die nicht zuletzt auf-
grund der Freiwilligkeit der Zusatzvorsorge entste-
hen. Offizielle Darstellungen des Sicherungssys-
tems überschätzen die zukünftigen Leistungen sys-
tematisch. 

Von besonderer Bedeutung ist das (mangelhaf-
te) Zusammenspiel von geschwächter öffentlicher 
Rentenversicherung und zweiter und dritter Säu-
le insbesondere vor dem Hintergrund des gesell-
schaftlichen Wandels. Gerade in Zeiten unsteti-
gerer Erwerbsverläufe und instabilerer Haushalts-

strukturen ist das deutsche Modell nicht adäquat 
(Hinrichs/Jessoula 2012). Das deutsche Umlage-
verfahren ist stark beitragsäquivalent und sichert 
damit Personen mit unterbrochenen Erwerbsbio-
grafien und/oder Niedrigeinkommen unzureichend 
im Alter. Doch selbst bei durchgehenden Erwerbs-
verläufen kann die individuelle Rente aufgrund des 
sinkenden Rentenniveaus niedrig ausfallen. Vor-
schläge von Einzelmaßnahmen zur Stärkung des 
Leistungsniveaus der Rentenversicherung und ei-
nem Ausbau der Elemente des sozialen Ausgleichs 
bis hin zu einer Erwerbstätigenversicherung oder 
einer universellen Versicherung aller erwachsenen 
Bürger bestehen zuhauf. Allein, es fehlt an politi-
schem Willen zur Umsetzung. 

3 ÖSTERREICHS ALTERSSICHERUNGS-
SYSTEME UND WICHTIGE REFORMEN 

Seit Mitte der 1980er-Jahre sind die Renten auch in 
Österreich eines der bestimmenden Themen. Haupt-
gründe sind neben den tendenziell steigenden Aus-
gaben im öffentlichen System die Warnungen vor ei-
ner demografisch bedingten „Kostenexplosion“ und 

Infobox 1:
Beamtenpensionen in Deutschland

Neben der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), 
bestehen gesonderte Sicherungssysteme auf ge-
setzlicher Grundlage für Beamte und bestimmte Er-
werbstätigengruppen (Landwirte, Ärzte, Rechtsan-
wälte). Die GRV ist das bei weitem größte System.a 
Beamtenpensionen sind nicht einheitlich geregelt, 
die Regeln der Länder können von denen des Bun-
des und untereinander abweichen. Bäcker et al. 
(2010: 460) verweisen auf den Charakter der Beam-
tenpensionen als „bifunktionales Versorgungssys-
tem“, durch das sowohl Basis- als auch Zusatzver-
sorgung geleistet werden soll. 

Beamtenpensionen („Ruhegehälter“) werden di-
rekt vom Dienstherrn (Bund, Länder, Kommunen, 
Körperschaften/Anstalten/Stiftungen öffentlichen 
Rechts, Beamte in den Aktiengesellschaften ehe-
maliger Staatsunternehmen) aus den jeweiligen 
Haushalten gezahlt. Sie umfassen auch die Hin-
terbliebenenversorgung. Im Unterschied zur GRV 
sind Berechnungsgrundlage für die Pension die 
zuletzt erreichten ruhegeldfähigen Dienstbezüge 
(d. h. in der Regel die höchsten Dienstbezüge, es 
wird also nicht auf den Durchschnitt der gesamten 
Laufbahn abgestellt; Voraussetzung ist, dass die-
se zumindest in den drei Jahren vor Pensionierung  

bezogen wurden). Die Ansprüche werden mit je-
dem Jahr auf max. 71,75 % aufgebaut, dieser Wert 
wird bereits nach 40 Dienstjahren erreicht. Bezo-
gen auf das durchschnittliche Lebenseinkommen 
liegt der Wert in der Regel entsprechend deutlich 
höher. Vor 2003 lag der Prozentsatz bei 75 %. Die 
Senkung dieses Wertes auf 71,5  % betrifft auch 
diejenigen, die schon eine Pension beziehen. 

Ebenso wird wie in der GRV das Renteneintritts-
alter in der Regel auf 67 angehoben (ein vorzeiti-
ger Bezug ist mit Abschlag möglich). Das System 
kennt allerdings eine hohe Mindestpension. Die 
jährliche Anpassung der Pensionen erfolgt ent-
sprechend der Anpassung der Beamtengehälter. 
Beamte leisten in Deutschland im Unterschied zu 
Österreich keine Beiträge zu ihrer Pension. Beam-
tenpensionen müssen heute schon voll versteuert 
werden.

a   Renten der GRV erhielten 2014 rund 21 Mio. Personen, 
2013 waren rund 53 Mio. (aktiv und passiv) versichert 
(DRV 2015a: 9). Die Rentenversicherung machte 2014 ge-
schätzt 30,7 % des Sozialbudgets aus, Beamtenpensionen 
5,7 %, andere Alterssicherungssysteme (ohne bAV und 
Zusatzversorgung) 0,9 % (BMAS 2015b). Die Leistungen 
der GRV umfassen allerdings auch Reha-Leistungen.



WSI-Report Nr. 27  ·  1/2016  ·  Seite 8

die Ausbreitung neoliberaler Vorstellungen („mehr 
privat, weniger Staat“) auch in der Rentenreform-
diskussion. Dazu kommt das ökonomische Interes-
se privater Finanzdienstleister an der „Verwaltung“ 
eines höheren Anteils der Altersversorgung.

In Anbetracht der strukturell entscheidenden 
Auseinandersetzungen in dieser Zeit werden im 
Folgenden die Reformen 2003 und 2004 in den 
Mittelpunkt gestellt. Vorher und nachher durchge-
führte Reformen werden nur im groben Überblick 
geschildert. Zur einfacheren Orientierung ist der 
Überblick in die Zeitabschnitte 1985-1999, 2000-
2008 und 2009-2014 gegliedert. Vor dem Jahr 
2000 und dann wieder ab Ende 2008 regierten in 
Österreich sozialdemokratisch geführte Regierun-
gen. Von 2000 bis 2008 wurde der Bundeskanzler 
von der konservativen Volkspartei gestellt. 

Um einen Überblick über das österreichische 
System der Alterssicherung zu vermitteln und die 
folgenden Ausführungen besser verstehen zu kön-
nen, werden die wesentlichen Eckpunkte des Sys-
tems im Anhang 2: „Alterssicherung in Österreich“ 
dargestellt.

Periode 1985 – 1999

Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde in der gesetzli-
chen Rentenversicherung der früher beschrittene 
Weg der Kombination aus Leistungsausweitungen 
und Beitragserhöhungen aufgegeben.9 In kurzen 
Zeitabständen (1985/1988/1993/1996/1997) erfolg-
ten nunmehr Reformen, die primär auf die Stabili-
sierung der Ausgaben abzielten (Wöss 2000). 

Unter anderem erfolgten folgende Rechtsände-
rungen: 

– Ausdehnung des Bemessungszeitraums von ur-
sprünglich fünf auf 15 bis 18 Jahre

– Umstellung der Rentenprozente
– Einführung von Abschlägen bei Rentenantritt vor 

dem Regelrentenalter 
– Umstellung der Rentenanpassung auf „Netto-An-

passung“
– Streichung der beitragsfreien Anrechnung von 

Schul- und Studienzeiten 
– erweiterte Anrechnung von Kindererziehungszeiten
– Lückenschluss in der Erwerbstätigenversicherung 

durch Einbindung von Beschäftigten, die auf Ba-
sis von „freien Dienstverträgen“ oder Werkver-
trägen arbeiten.

Mit diesen Rechtsänderungen konnte eine Stabili-
sierung der Ausgaben parallel zur BIP-Entwicklung 
erreicht werden (s. Anhang 2, Tab. 12). Im Jahr 

9  Seit 1988 liegt der Beitragssatz in der Rentenversicherung 
der Arbeitnehmer konstant bei 22,8  %. Zum Finanzie-
rungsmechanismus der österreichischen Rentenversiche-
rung siehe Anhang 2: „Alterssicherung in Österreich, 2.6 
Finanzierung“.

2000 lagen die Ausgaben der gesetzlichen Renten-
versicherung mit 10,5 % des BIP in etwa auf dem 
gleichen relativen Niveau wie im Jahr 1985. Der 
BIP-Anteil der Bundesmittel zur Rentenversiche-
rung lag im Jahr 2000 sogar deutlich niedriger als 
Mitte der 1980er-Jahre. 

Nicht wie gewünscht verlief allerdings die Ent-
wicklung des tatsächlichen Renteneintrittsal-
ters. Anders als noch in den 1980er-Jahren, in de-
nen das Instrument der Frühverrentung gezielt zur 
Entlastung des Arbeitsmarktes eingesetzt wurde, 
wurde in den 1990er-Jahren die Anhebung des 
durchschnittlichen Renteneintrittsalters zu einem 
politischen Ziel. Im Jahr 2000 lag dieser Wert bei 
den Männern mit 58,5 Jahren nur geringfügig hö-
her, bei den Frauen mit 56,8 Jahren sogar deutlich 
niedriger als 1985.10 

Ab Mitte der 1990er-Jahre wurden auch die Be-
amtenpensionen zu einem Reformthema. Erste An-
passungsschritte an das Leistungsrecht der ge-
setzlichen Rentenversicherung erfolgten durch die 
Gleichstellung der Pensionsanpassung und durch 
die 1997 beschlossene Harmonisierung der Be-
messungszeiträume.11 

Wie im Anhang „Alterssicherung in Österreich“ 
im Detail dargestellt, kam es in den 1990er-Jahren 
auch zu einem Umbau im Bereich der Betriebsren-
ten. Vorher waren Betriebsrenten in Österreich fast 
gleichbedeutend mit Direktzusagen durch den Ar-
beitgeber. Begünstigt waren ca. 10 % der Arbeit-
nehmer. Nun wurden viele dieser Direktzusagen 
in die neu gegründeten Pensionskassen „ausgela-
gert“. Parallel dazu kam es zu einer gewissen Aus-
weitung des Kreises der erfassten Arbeitnehmer. 
Der von manchen erwartete großflächige Ausbau 
der „zweiten Säule“ kam allerdings nicht zustande, 
allein schon deshalb, weil die meisten Arbeitgeber 
nicht bereit waren, die damit verbundenen Kosten 
zu tragen. Auch von Seiten der Gewerkschaften 
gab es kaum Initiativen zum Ausbau der betrieb-
lichen Altersvorsorge. Sie blieben bei ihrer traditi-
onellen Linie der klaren Favorisierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung. 

Starke Nachwirkungen hatte in den Folgejah-
ren, dass viele der in den 1990er-Jahren geschlos-
senen Pensionskassen-Zusagen auf sehr hohen 
Renditeerwartungen aufgebaut worden waren. 
In etlichen Übertragungsfällen aus Direktzusagen 
führte das nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“ 
2000/2001 und noch viel stärker nach dem Finanz-
markteinbruch 2008/2009 zu oft massiven Leis-
tungskürzungen. 

10  Etwas anders stellt sich die Entwicklung dar, wenn mitbe-
rücksichtigt wird, dass in den 1990er-Jahren vorher gege-
bene Möglichkeiten des Bezugs spezifischer Übergangs-
leistungen vom Erwerbsleben in die Rente aus der 
Arbeitslosenversicherung gestrichen wurden (insbesonde-
re Abschaffung der „Sonderunterstützung“). 

11  Die Gleichstellung sollte im Zeitraum 2004-2020 erfolgen. 
Durch spätere Reformen wurde dies überlagert. 
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Periode 2000 – 2008

Reform 2000 
Zu Jahresbeginn 2000 wurde – für viele überra-
schend – eine Koalitionsvereinbarung zwischen der 
konservativen Volkspartei (ÖVP) und der weit rechts 
stehenden Freiheitlichen Partei (FPÖ) geschlossen. 
Die FPÖ war bei den Wahlen im Herbst 1999 zweit-
stärkste Partei geworden und bot dem ÖVP-Ob-
mann Schüssel (als Vertreter der drittstärksten Par-
tei) die Kanzlerschaft an. Nach anfänglichen Koali-
tionsverhandlungen mit der klar stimmenstärksten 
Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) akzeptierte 
Schüssel dieses Angebot. Eine 30 Jahre andauern-
de Periode sozialdemokratisch geführter Regierun-
gen fand damit ihr Ende. 

Die neue Regierung wollte nicht nur inhaltlich 
neue Wege beschreiten (auf dem Programm stan-
den z.  B. umfassende Privatisierungen), sondern 
auch das Prozedere bei Reformen ändern. Um ver-
mutete Reformblockaden aufbrechen und das Re-
formtempo erhöhen zu können, sollte die Tradition 
der österreichischen Sozialpartnerschaft mit Kon-
senssuche im Vorfeld von Gesetzinitiativen been-
det werden. 

Eine der ersten Gesetzesinitiativen betraf die ge-
setzliche Rentenversicherung. Zwei Varianten vor-
zeitiger Altersrenten (bei Arbeitslosigkeit und we-
gen geminderter Arbeitsfähigkeit) wurden kur-
zerhand abgeschafft und das Eintrittsalter für die 
verbliebene „vorzeitige Altersrente bei langer Ver-
sicherungsdauer“ von 55 (Frauen) bzw. 60 (Män-
ner) auf 56,5 bzw. 61,5 Jahre nach oben gesetzt. 
Parallel dazu wurden die Abschläge von zwei auf 
drei Prozentpunkte pro Jahr des Renteneintritts vor 
dem Regelrentenalter 60 (Frauen) bzw. 65 Jahren 
(Männer) erhöht. 

Die Gesetzesänderungen waren wenig überra-
schend, in weiten Teilen waren sie bereits in den 
fehlgeschlagenen Koalitionsverhandlungen zwi-
schen SPÖ und ÖVP vorformuliert worden. Kritik 
gab es vor allem am sofortigen – und teils sogar 
rückwirkenden – Inkrafttreten der Rechtsänderun-
gen. In Reaktion auf Proteste wurde von der Regie-
rung kurzerhand für Langzeitversicherte eine neue 
Form einer vorzeitigen Altersrente ins Leben ge-
rufen. Personen mit 45 (Männer) bzw. 40 (Frauen) 
Beitragsjahren sollten weiterhin die Möglichkeit 
haben, mit 60 (Männer) bzw. 55 Jahren (Frauen) 
in Rente zu gehen. Diese als „Hackler-Rente“12 be-
kannt gewordene Regelung war ursprünglich auf 
wenige Geburtsjahrgänge befristet. In den Folge-
jahren wurde die Geltungsdauer mehrere Male ver-
längert (s. Anhang). 

Reform 2003 13

Im Frühjahr 2003 wurde – nach vorzeitigen Neu-

12 Langzeitversichertenrente; „Hackler“: umgangssprachlich 
für schwer arbeitende Menschen.

13 Ein Überblick über Werdegang und Inhalt der Pensionsre-
form 2003 findet sich in Wöss (2004).

wahlen im Herbst 2002 – unmittelbar nach Ange-
lobung der Regierung Schüssel II ein Gesetzesent-
wurf für eine „große Rentenreform“ vorgelegt. An-
ders als bei den vorhergehenden parametrischen 
Reformen wurde diesmal eine strukturelle Umge-
staltung der Alterssicherung angepeilt. Das Siche-
rungsniveau der öffentlichen Alterssicherung soll-
te massiv reduziert und die entstehenden Lücken 
durch den Auf- und Ausbau von betrieblicher und 
privater Alterssicherung geschlossen werden. 
Während zu Letzterem bestenfalls widersprüchli-
che Akzente gesetzt wurden (siehe unten), wurde 
die Reduktion des Sicherungsniveaus in der gesetz-
lichen Rentenversicherung mit der Gesetzesvorlage 
zur Rentenreform 2003 mit voller Wucht angegan-
gen. 

In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf 
(BMSG 2003) wurde die Dimension der angestreb-
ten Änderungen ungeschminkt formuliert:

– Senkung der Neuzugangsrenten bereits im Folge-
jahr um durchschnittlich 13,5 % im Vergleich zur 
alten Regelung

– noch viel weitergehende Leistungskürzungen in 
mittel- bis längerfristiger Perspektive14

– Abschaffung aller Möglichkeiten zum Bezug einer 
vorzeitigen Altersrente. 

Wenngleich vor allem in Expertenkreisen die Mei-
nung vorherrschend war, dass das öffentliche Al-
terssicherungssystem zur Aufrechterhaltung der 
langfristigen Finanzierbarkeit einer (weiteren) Re-
form bedurfte, war das Ausmaß der angestrebten 
Änderungen für die meisten Menschen ein Schock.

Unter zentraler Beteiligung des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbunds und der Arbeiterkam-
mern bildete sich rasch eine breite Widerstands-
front, die bald auch Teile der Regierungsparteien 
erfasste. Exemplarisch für die breitflächige Geg-
nerschaft zum Regierungsplan der Koalition ist 
eine gemeinsame Initiative der Präsidenten des Ge-
werkschaftsbundes und der Wirtschaftskammer. 
Die führenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
treter ersuchten Bundeskanzler Schüssel, den Re-
gierungsvorschlag zurückzuziehen und boten im 
Gegenzug an, innerhalb von sechs Monaten einen 
gemeinsam erarbeiteten alternativen Reformvor-
schlag vorzulegen. Das Angebot wurde abgewie-
sen. Nach Verschärfung der Situation (großflächi-
ge Warnstreiks etc.) erklärte sich der Bundeskanz-
ler aber schließlich bereit, mit den Sozialpartnern 
über das Reformvorhaben zu reden. Wenngleich 
die Gespräche zu keiner Einigung führten, war 
die Regierung doch zu einigen substanziellen Än-
derungen ihrer ursprünglichen Reformpläne be-
reit. Das materiell bedeutsamste Zugeständnis 

14 Allein durch die vorgesehene Ausweitung des Bemessungs-
zeitraums auf bis zu 40 Jahre auf Basis unveränderter Auf-
wertungsfaktoren sollten die Renten der Jüngeren laut den 
Erläuterungen um durchschnittlich 25 % reduziert werden. 
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waren die Minderung der kurzfristig wirksamen 
Leistungseinschränkungen und der Einbau eines 
10 %-„Verlust-Deckels“ in das Reformpaket. Durch 
den „Verlust-Deckel“ wurden die Leistungsredukti-
onen vor allem in längerer Perspektive massiv re-
duziert. Gleichzeitig wurde dadurch allerdings die 
Rentenberechnung zu einer sehr komplexen und 
intransparenten Angelegenheit. Zur Ermittlung 
der jeweiligen Rentenhöhe musste in Folge stets 
sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen 
Recht gerechnet werden. Erst so ließ sich feststel-
len, ob der „Verlust-Deckel“ zur Anwendung kam 
oder nicht. 

Etwas entschärft wurde letztlich auch die ge-
plante völlige Abschaffung „vorzeitiger“ Alters-
renten. Die Auslaufperiode der „vorzeitigen Alters-
rente bei langer Versicherungsdauer“ und die Gel-
tungsdauer der „Hackler-Rente“ wurden jeweils 
um einige Jahre verlängert. 

Mindestens ebenso wichtig wie die leistungs-
rechtlichen Änderungen, die der Widerstand ge-
gen die Pläne zur Rentenreform 2003 bewirkte, 
war der Umstand, dass die Regierung wegen der 
negativen Erfahrungen in ihrer Rentenpolitik wie-
der auf den „österreichischen Weg“ der Sozialpart-
nerschaft zurückkehrte (siehe unten zur Reform 
2004). 

Zur Erreichung des angestrebten Ausbaus der 
zweiten und dritten „Säule“ der Alterssicherung 
(Betriebsrenten/private Zusatzrenten) waren fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 

– Umwandlung der „Abfertigung“15 in eine Be-
triebsrente 

– Schaffung einer prämienbegünstigten Form des 
privaten Rentensparens. 

Die erste Idee scheiterte bereits im Vorfeld der 
Rentenreform 2003 am Widerstand der Gewerk-
schaften. Die 2002 auf Basis eines Sozialpartner-
vorschlags erfolgte umfassende Reform des Ab-
fertigungsrechts änderte nichts an der Abrufbar-
keit erworbener Anwartschaften bei Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses bereits während des 
Arbeitslebens. Inanspruchnahme erst bei Übertritt 
in die Rente und Auszahlung in Rentenform sind 
möglich, allerdings werden diese Optionen nur 
von sehr wenigen Arbeitnehmern in Anspruch ge-
nommen. 

Im Wahlkampf 2002 war die Schaffung einer 
neuen Form der privaten Altersvorsorge unter Zu-
zahlung staatlicher Prämien angekündigt worden. 
Diese Ankündigung wurde umgehend umgesetzt. 
Die massive Bewerbung dieses Produkts sowohl 
durch die Regierung als auch durch die anbieten-
den Finanzdienstleister führte zu einer hohen In-
anspruchnahme. Binnen weniger Jahre stellte sich 

15 Der österreichische Terminus „Abfertigung“ entspricht im 
Wesentlichen dem bundesdeutschen Begriff „Abfindung“. 

allerdings Ernüchterung ein als klar wurde, dass 
nach Ablauf der 10-Jährigen (Mindest-) Bindungs-
dauer in vielen Fällen nur der garantierte Nominal-
wert der eingezahlten Beiträge und der Prämie zur 
Auszahlung gelangen.16 

Herbe Enttäuschungen erlebten auch viele Ar-
beitnehmer mit ihrer betrieblichen Rentenzusa-
ge. Viele von Pensionskassen auf Basis sogenann-
ter „Beitragszusagen“ ausbezahlte Betriebsrenten 
wurden nach dem Ende der hohen Veranlagungs-
erträge der 1990er-Jahre gekürzt, weil die kalkula-
torisch veranschlagten hohen Renditen nicht mehr 
erzielt werden konnten. Zur Verärgerung trug auch 
bei, dass der Gesetzgeber im Jahr 2003 die den 
Pensionskassen bis dahin auferlegte Mindester-
tragsgarantie weitgehend abschaffte – just dann, 
als diese unter Umständen zum ersten Mal wirk-
sam geworden wäre. 

Reform 2004
Parallel zum Parlamentsbeschluss der Rentenre-
form 2003 wurden mit der sogenannten „Renten-
harmonisierungs-Reform“ weitere Reformschritte 
in Aussicht gestellt. Inhaltlich sollte dabei vor allem 
ein neues Rentenrecht für die Jüngeren geschaffen 
werden, das sowohl in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung als auch bei den Beamtenpensionen zur 
Anwendung kommen sollte. Gänzlich anders als 
bei der Reform 2003 wurde die Reform 2004 in etli-
chen Sitzungen unter Einbindung der Sozialpartner 
vorbesprochen.

Wenngleich bei diesen Gesprächen nicht in je-
dem Punkt eine Einigung erzielt werden konnte,17 
kam es zu einer weitgehenden Annäherung der 
Standpunkte und damit zu einer teilweisen Ent-
schärfung der Bruchlinien aus den Auseinander-
setzungen um die Reform 2003. 

Die zentralen Neuregelungen der Reform 2004: 

– Herabsetzung des „Verlust-Deckels“ aus der Re-
form 2003 auf anfangs 5 % (dann schrittweise an-
steigend auf den ursprünglichen Wert von 10 %)

– Einführung einer neuen vorzeitigen Altersren-
te in Form der sogenannten „Korridorrente“18 ab 
62 mit 4,2 % Abschlag pro Jahr vor dem Regel-
rentenalter (inzwischen wurde der Korridor-Ab-
schlag auf 5,1 % erhöht)

– Einrichtung individueller leistungsdefinierter 
„Rentenkonten“ im Rahmen des öffentlichen um-
lagefinanzierten Systems mit jährlicher Gutschrift 
der erworbenen Rentenanwartschaften (für ab 
2005 neu erworbene Anwartschaften)

– Festlegung eigener Aufwertungsregeln für die 

16 2011 waren rund 40 % der ca. 1,5 Mio. Verträge „ausge-
stoppt“, d. h. es wird auch nach der Mindestbindedauer 
mehr oder weniger nur das eingesetzte Kapital plus staat-
licher Prämie ausbezahlt (Format 2011).

17 Kein Konsens wurde z. B. über die Höhe der Eigenbeiträge 
zu den Renten der Selbstständigen gefunden.

18 Zentrale Anspruchsvoraussetzung ist das Vorliegen von 
37,5 (bzw. nunmehr 40) Versicherungsjahren. 
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jährliche Anpassung der erworbenen Rentenan-
wartschaften (Anbindung an die durchschnittli-
che Veränderung der Beitragsgrundlagen)

– Volle Gültigkeit des neuen Rentenrechts für Per-
sonen, die ab 2005 neu in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versichert werden oder ab 2005 
in den Beamtenstand eintreten. Diese Regelung 
gilt formal für Bundesbeamte, die Bundesländer 
haben sich größtenteils daran orientiert

– Übergangsrecht mit „Parallelrechnung“ nach al-
tem und neuem Recht für alle, die Anwartschaf-
ten teils vor und teils nach 2005 erworben haben.

Die Reform 2004 brachte mit dem neuen Renten-
konto-Recht einen Durchbruch in Richtung mehr 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Renten-
berechnung. Voll zum Tragen kam das fürs erste 
allerdings nur für Berufsanfänger. Für die anderen 
wurde die bereits durch den „Verlust-Deckel“ kom-
plizierte Rentenberechnung durch die zusätzliche 
„Parallelrechnung“ weiter erschwert – ein Manko, 
das in den Folgejahren immer wieder zur Forde-
rung nach Überführung auch der „alten“ Anwart-
schaften auf die neu geschaffenen Rentenkonten 
führte. 

In den Folgejahren bis 2008 gab es keine größe-
ren Reformen, weder im öffentlichen System noch 
bei den Betriebs- oder Privatrenten.

Periode 2009 – 2014 

Die Periode seit 2009 ist vor allem durch die mas-
sive Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und 
durch die ab 2011 massiv verschärften Fiskalregeln 
der EU geprägt. Die budgetären Konsequenzen des 
deutlichen BIP-Einbruchs 2009 und der weitgehen-
den Stagnation in den Folgejahren lösten in Kombi-
nation mit den kurzfristig angesetzten Konsolidie-
rungszielen einen erheblichen Kostendruck auch in 
der öffentlichen Alterssicherung aus. 

Neben einem Konsolidierungsbeitrag der Be-
standsrentner durch eine verminderte Anpassung 
in den Jahren 2013 und 2014 lag der Schwerpunkt 
der rentenrechtlichen Maßnahmen bei der Ver-
schärfung der Zugangsbedingungen zu vorzeiti-
gen Altersrenten (bzw. bei der Anhebung des fak-
tischen Rentenalters) und bei der Eindämmung der 
Zahl der Neuzugänge in die Invaliditätsrente. 

Die Reformmaßnahmen der letzten Jah-
re zeigen deutliche Auswirkungen auf das 
Rentenzugangsverhalten. So sind im Jahr 
2014 insbesondere die Neuzugänge in die  
„Hackler-Rente“ (-31,3  %) und in die Invaliditäts-
rente (-16,1 %) gegenüber dem Vorjahr deutlich ge-
sunken (BMASK 2015).

Zentrale rentenrechtliche Änderungen der letz-
ten Jahre:

– Geltung der „Hackler-Rente“ ab 60 (Männer) bzw. 

ab 55 Jahre (Frauen) nur mehr für Geburtsjahr-
gänge bis 1953 (Männer) bzw. 1958 (Frauen)19

– Verschärfung der Zugangsregeln zur „Korridor-
rente“ durch Ausweitung von 37,5 auf 40 Versi-
cherungsjahre

– Erhöhung der Rentenabschläge bei Rentenantritt 
vor dem Regelrentenalter von 4,2 auf 5,1 % pro 
Jahr (Korridorrente)

– Schrittweise Anhebung der Altersgrenze für den 
sogenannten „Tätigkeitsschutz“ bei der An-
spruchsberechtigung auf eine Invaliditätsrente 
von 57 auf 60

–  Abschaffung befristeter Invaliditätsrenten und Er-
satz durch Rehabilitations- und Umschulungsgeld20

– Übertragung der bis 2013 erworbenen Renten-
anwartschaften in das neue Rentenkonto-Recht 
(Umrechnung in eine „Kontoerstgutschrift“ und 
Übertragung auf das individuelle Rentenkonto 
anstelle der Parallelrechnung). 

Die weitreichendste pensionsrechtliche Änderung 
der letzten Jahre stellt die zuletzt genannte Über-
führung der „alten“ Anwartschaften in das neue 
Rentenkonto-Recht dar.21 

Die Rentenberechnung ist nunmehr für alle ab 
1955 Geborenen so gestaltet, dass es Versicherten 
einfach möglich ist, ihre künftige Rentenhöhe auf 
Basis ihrer Annahmen über den weiteren Erwerbs-
verlauf abzuschätzen. Sehr transparent sind damit 
auch die Auswirkungen eines früheren oder spä-
teren Renteneintritts, wodurch verstärkte Anreizef-
fekte für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben 
erwartet werden. 

19 Zu den genauen Auslaufregelungen siehe Anhang 2: „Al-
terssicherung in Österreich, 2.1 Altersrente – Varianten/
Gesetzliches Rentenalter“.

20 In einem ersten Schritt wurde diese Maßnahme 2014 bis 
zum Alter 50 wirksam. In den Folgejahren wird die Alters-
grenze schrittweise angehoben. 

21 Die Rentenreform 2004 brachte drei Gruppen von Versi-
cherten hervor: Für bis 1954 Geborene galt und gilt weiter-
hin ausschließlich das „Altrecht“, das Rentenkonto-Recht 
kommt für diese Gruppe daher nicht zur Anwendung. Für 
ab 1955 Geborene, die vor 2005 weniger als drei Versiche-
rungsjahre erworben haben, galt und gilt demgegenüber 
ausschließlich das Rentenkonto-Recht. Für alle anderen 
Versicherten kam die sogenannte Parallelrechnung zur An-
wendung, für die drei Rentenberechnungen erforderlich 
waren. Die Rente errechnete sich anteilig aus der „Alt-
rente“ und der Kontorente. Die jeweiligen Anteile errech-
neten sich aus dem Anteil der bis einschließlich 2004 und 
der ab 2005 erworbenen Versicherungszeiten. Drei Ren-
tenberechnungen waren deshalb erforderlich, weil für die 
Ermittlung der Altrente auch die Verlustdeckelregelung 
unter Bezugnahme auf das bis zum 31.12.2003 geltende 
Recht zur Anwendung kam. Die Konsequenz war eine ext-
rem komplexe und intransparente Rentenberechnung für 
diese große Gruppe, die zentrale Vorteile des Rentenkon-
to-Rechts wie eine deutlich verbesserte Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit für lange Zeit de facto zunichtemach-
te. Die Parallelrechnung wurde daher durch die Kontoerst-
gutschrift ersetzt. Im Rahmen eines komplexen Berech-
nungsverfahrens werden dabei alle bis zum 31.12.2013 
erworbenen Rentenanwartschaften bewertet und als 
Startwert im Rentenkonto gutgeschrieben. Ausgehend 
von der Kontoerstgutschrift erfolgt der weitere Erwerb von 
Rentenanwartschaften ausschließlich nach der Logik des 
Rentenkonto-Rechts.
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Eine der zentralen Voraussetzungen für einen län-
geren Verbleib ist allerdings, dass die erforderlichen 
Arbeitsplätze für Ältere zur Verfügung stehen. Um 
diesbezügliche Anreizeffekte auch auf Arbeitgeber-
seite zu setzen, ist im Regierungsprogramm u. a. die 
Einführung eines Bonus-/Malus-Systems für Arbeit-
geber vorgesehen, die ältere Arbeitnehmer beschäf-
tigen bzw. nicht beschäftigen (Wöss 2014). Eine 
abgeänderte Fassung dieses Vorhabens wurde im 
Herbst 2015 im Parlament beschlossen.

Absehbar ist, dass die Anhebung des – im interna-
tionalen Vergleich noch immer sehr niedrigen – fakti-
schen Renteneintrittsalters und die Finanzierung der 
Renten auch in den kommenden Jahren ganz oben 
auf der politischen Agenda stehen werden. 

Bisherige Auswirkungen der Reformen auf die 
Altersrentenniveaus von 2000 – 2014

Zu beachten ist, dass die Rentenreform 2004 (Ren-
tenkonto-Recht) für Neuzugänge in eine Altersren-
te bis 2014 altersbedingt noch nicht bzw. nur sehr 
eingeschränkt zur Wirkung kommt.22 Für den Zeit-
raum 2000 – 2014 sind somit vor allem noch die 
Effekte der Rentenreform 2003 maßgeblich. Wie 
oben ausgeführt, wurden die ursprünglich geplan-
ten massiven Leistungskürzungen insbesondere 
durch das Einziehen der Verlustdeckelung deutlich 
begrenzt.23 Das Ausmaß der reformbedingten Re-
duktion der Neuzugangsrenten dürfte sich in der 
Regel in der Größenordnung des Verlustdeckels be-
wegt haben.

Die leistungsdämpfenden Effekte der Reformen 
machen sich auch in den Neuzugangsstatistiken 
bemerkbar. Die realen Rentenhöhen der neu zu-
erkannten Altersrenten für Männer stagnieren seit 
2000 weitgehend. So lag die inflationsbereinig-
te durchschnittliche Rentenhöhe der Neurentner 
2014 nur um 2,6 % über dem Ausgangswert des 
Jahres 2000. Bei den Altersrenten der Frauen be-
trug der reale Anstieg über den 15-jährigen Beob-
achtungszeitraum, ausgehend von einem wesent-
lich niedrigeren Niveau, demgegenüber 10,6  %, 
was zumindest teilweise auch auf Veränderungen 
in den Erwerbsverläufen der Neuzugangskohorten 
zurückzuführen ist.24 Nicht übersehen werden soll-
te, dass das durchschnittliche Rentenzugangsal-

22 Das Rentenkonto-Recht gilt für Geburtsjahrgänge ab 1955. 
Für Neuzugänge in die Altersrente bis einschließlich 2014 
kommt daher bei Männern das Rentenkonto-Recht noch 
nicht zur Anwendung. Für Frauen gilt das Rentenkonto-
Recht bei Neuzugängen im Jahr 2014 nur dann, wenn der 
Rentenantritt vor 60 erfolgt. Darüber hinaus sind die Aus-
wirkungen des Rentenkonto-Rechts auf die Rentenhöhen 
für ältere Versicherte durch die Bestimmungen der Erst-
gutschriftbildung begrenzt. 

23 Der sukzessive steigende maximale Verlust betrug im Jahr 
2014 7,5 %.

24 Die Berechnungen basieren auf den Neuzugangsrenten 
der Unselbstständigen, jeweils ohne zwischenstaatliche 
Teilleistungen (Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger 2015 sowie STATAT 2015).

ter im Jahr 2014 merklich über dem Ausgangswert 
des Jahres 2000 lag,25 was mit Renten erhöhenden 
Effekten verbunden ist.

Mittel- und langfristige Effekte der Renten- 
reformen

Mittel- bzw. längerfristig bewirken die Änderungen, 
dass für Männer und Frauen ein – mit hohen Ab-
schlägen verbundener – vorzeitiger Renteneintritt 
frühestens mit 62 Jahren in Form der Korridorrente 
möglich ist. Für Männer gilt diese Regelung de fac-
to bereits jetzt, für Frauen wird sie sukzessive wirk-
sam.26

Das neue Rentenkonto-Recht bedeutet grund-
sätzlich auch eine Absenkung des Rentenniveaus. 
Die Neuberechnung der Rentenhöhen ist aller-
dings so ausgestaltet, dass die Rentenniveauab-
senkung im Schnitt durch einen um ca. drei bis 
vier Jahre verzögerten Renteneintritt ausgeglichen 
werden kann. In dem Maße, in dem die politische 
Zielsetzung „Anhebung des effektiven Rentenein-
trittsalters“ gelingt,27 sollte auch mittel- und lang-
fristig eine Reduktion des durchschnittlichen Ren-
tenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung 
vermieden werden können.

Die leistungsreduzierende Wirkung des Ren-
tenkonto-Rechts hängt dabei erheblich von den 
konkreten Einkommensverläufen ab. Im Ren-
tenkonto wird nicht mehr auf eine Auswahl der 
höchsten Beitragsgrundlagen, sondern auf alle 
Beitragsgrundlagen für die Rentenberechnung 
abgestellt. Für Versicherte mit weitgehend sta-
bilen Einkommensniveaus hat die Berücksich-
tigung aller Beitragsgrundlagen aufgrund der 
Aufwertung mit der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlagenentwicklung in aller Regel kei-
ne negativen Effekte auf die Rentenhöhe. Für 
Personen, deren Einkommensniveaus in den  
letzten/besten 15 Jahren vor dem Rentenantritt 
deutlich über dem im Erwerbsleben insgesamt 
erzielten durchschnittlichen Einkommensniveau 
liegt, ergibt sich demgegenüber eine entsprechend 
deutliche Absenkung des Rentenniveaus.28

Dies ist auch in Hinblick auf die Angleichung der 
Beamtenversorgung an das Rentenkonto-Recht 

25 Im Bereich der Rentenversicherung der Unselbstständigen 
lag das durchschnittliche Zugangsalter bei den Altersren-
ten für Männer 2014 um 2,6 Jahre und für Frauen um 1,6 
Jahre über dem Ausgangswert des Jahres 2000. 

26 Für die relativ kleine Versichertengruppe langzeitversicher-
ter Schwerarbeiter ist ein Rentenantritt mit frühestens 60 
Jahren in Form der Schwerarbeitsrente vorgesehen. Vgl. 
hierzu auch im Anhang 2: Alterssicherung in Österreich, 
2.1 Altersrente – Varianten / Gesetzliches Rentenalter.

27 Eine Vielzahl von Reformmaßnahmen zielt auf das Errei-
chen dieser politischen Zielsetzung ab.

28 Die Modellrechnungen der OECD zu den künftigen Ren-
tenniveaus (OECD 2015) basieren durchwegs auf Verläu-
fen mit stabilen Einkommensniveaus. Daher bleiben dort 
diese rentenniveauabsenkenden Effekte des Rentenkontos 
ausgeblendet.
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von Bedeutung. Das neue Recht bedeutet hier in 
der Regel eine deutliche Absenkung der Leistungs-
niveaus. Im Besonderen gilt dies natürlich für Be-
amte mit einem Einkommen (deutlich) über der 
Höchstbeitragsgrundlage, da im Rentenkonto-
Recht über diesem Wert liegende Einkommenstei-
le unberücksichtigt bleiben.

Beide betrachteten Länder haben damit eine 
Phase wiederholter, tief greifender Reformen hin-
ter sich, die – teils mit ähnlichen Begründungen – 
auf eine Dämpfung der Rentenausgabenentwick-
lung abzielen. Kern der Rentensysteme sind nach 
wie vor öffentliche Versicherungen, deren Leistun-
gen einen engen Bezug zum Erwerbsleben her-
stellen. Jenseits der Feststellung, dass in beiden 
Systemen Leistungseinschnitte vorgenommen 
wurden, weisen die eingeschlagenen Wege aber 
deutliche Unterschiede auf, die sowohl die Struk-
tur der Rentensysteme als auch die durch sie ange-
strebten Sicherungsniveaus betreffen.

In Österreich stieß das Vorhaben, das öffentli-
che Sicherungssystem in einem nicht unbeträcht-
lichen Ausmaß durch private und betriebliche Vor-
sorge zu ersetzten, auf breiten Widerstand und 
wurde nicht umgesetzt. Die Bestimmungen der 
öffentlichen Rentenversicherung finden zukünf-
tig aber auch für Beamte Anwendung. In Deutsch-
land ist dagegen kein Versuch einer Harmonisie-
rung (oder Angleichung) der verschiedenen Versor-
gungssysteme unternommen worden. Stattdessen 
wurde die öffentliche Rentenversicherung um pri-
vate und betriebliche Vorsorge ergänzt, die als Tei-
lersatz für die geschwächte GRV dienen sollen. Sie 
sind allerdings staatlich reguliert und gefördert. 
Wie stellt sich die Leistungsfähigkeit dieser Syste-
me nun im Vergleich dar?

4 DAS ZUKÜNFTIGE RENTENNIVEAU 
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH 
AUS INTERNATIONALER 
PERSPEKTIVE

Niedrige deutsche Ersatzquoten und Renten- 
niveaus im internationalen Vergleich

Die OECD veröffentlicht regelmäßig einen Über-
blick über die Rentensysteme in ihren Mitgliedslän-
dern (OECD 2014 und OECD 2015). Die Vergleiche 
beziehen sich auf Rentenmodelle, die die aktuellen 
Regelungen und Steuer- und Abgabenprofile weit-
gehend unverändert für die nächsten 45 bis 50 Jah-
re fortschreiben. Die sich daraus ergebenden Er-
satzquoten und Rentenniveaus spiegeln damit die 
Leistungsfähigkeit der Rentensysteme für zukünfti-

ge Rentner und Rentnerinnen unter einer „no poli-
cy change“-Annahme wider (zu den Annahmen der 
OECD-Berechnungen siehe Infobox „Rentenprojek-
tionen der OECD). Die Vergleiche liefern also eine 
Aussage darüber, was unter dem Status quo junge 
idealtypische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen vom heutigen System erwarten können. Hier-
bei werden bereits verabschiedete Rechtsänderun-
gen, die erst nach und nach wirksam werden, so 
behandelt, als wären sie gleich zu Beginn voll in 
Kraft gewesen.

Der im Dezember 2015 veröffentlichte neue 
OECD-Bericht weist einige Besonderheiten in Be-
zug auf Deutschland auf. So wurden das Rentenni-
veau und die Ersatzquoten gegenüber dem Bericht 
von 2014 deutlich nach unten korrigiert. Deutsch-
land nimmt damit im internationalen Ranking mit 
seinen sehr niedrigen Ersatzquoten und Renten-
niveaus wieder einen Platz am unteren Rand ein. 
Im neuen OECD-Bericht wird für Deutschland nun 
auch die nachgelagerte Besteuerung in die Berech-
nungen einbezogen. Im Vergleich mit Österreich 
zeigt sich nun, dass das Rentenniveau der zukünfti-
gen „Durchschnittsverdiener(in)“ dort mit gut 78 % 
(brutto; 2014: fast 77 %) bzw. über 90 % (netto; 
2014 und 2015) noch viel höher als in Deutschland 
mit 37,5 % (brutto; 2014: 42 %) bzw. 50 % (netto; 
2014: ca. 57 %) ist. 

Im OECD-Bericht 2015 bezieht sich das Renten-
niveau in beiden Ländern auf das Rentenalter 65 
nach 45 Beitragsjahren, während im Bericht von 
2014 für Deutschland noch ein Rentenalter von 67 
Jahren zugrunde gelegt wurde. Durch eine Reform 
im Jahr 2014 in Deutschland können Personen, die 
45 Jahre berufstätig waren, künftig bereits mit 65 
eine abschlagsfreie Altersrente erhalten (Rente für 
besonders langjährig Versicherte; bei Einführung 
bekannt auch unter dem Namen „Rente mit 63“). 
Während sich das reguläre Rentenalter in Deutsch-
land auf 67 erhöht, beträgt es in Österreich auch 
zukünftig 65 Jahre. Allein schon die Reduzierung 
von zuvor 47 Jahren (OECD 2014) auf 45 Beitrags-
jahre dürfte die Bruttoersatzrate in Deutschland 
um 1,8 Prozentpunkte verringert haben.29 Selbst 
die jetzt ermittelte sehr niedrige Bruttoersatzquo-
te von 37,5 % – bezogen auf das zuletzt erzielte Ein-
kommen – dürfte jedoch nur von sehr wenigen Per-
sonen erreicht werden. Einmal kommen viele Be-
schäftigte nicht auf 45 Beitragsjahre. Sie können 
daher auch nicht mit 65 ohne Abschlag in Rente 
gehen, sondern müssen bis zum Erreichen des 67. 
Lebensjahrs weiterarbeiten; häufig erreichen sie 
trotzdem nicht die für diesen Durchschnittsverdie-
ner errechneten Entgeltpunkte. Mindestens eben-
so bedeutsam ist allerdings, dass das Einkommen 
des idealtypischen Standardrentners definitions-
gemäß immer genau dem „Durchschnittseinkom-
men“ in jedem Erwerbsjahr entspricht. Tatsächlich 

29 Vgl. OECD 2014 (korrigierte Abb. 1.7); der Unterschied er-
gibt sich aus 2*42 %/47Entgeltpunkte ≈1,8 %.
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sehen Erwerbsbiographien aber anders aus. In der 
Anfangsphase der Berufstätigkeit wird in der Re-
gel deutlich weniger verdient und mit zunehmen-
der Erwerbsdauer steigt häufig das Einkommen 
an und liegt dann über dem Durchschnitt. Ein sol-
cher Einkommensverlauf kann dann aber die Brut-
to- und Nettoersatzquote – bezogen auf das zuletzt 

erzielte Einkommen vor dem Rentenbeginn – um 
gut 10 Prozentpunkte absenken (Meinhardt 2014). 
Dabei kann sogar das gleiche Lebenseinkommen 
wie beim Standardrentner erzielt werden. In Bezug 
auf das letzte Monatseinkommen ist die Ersatzquo-
te aber erheblich niedriger.

Das Gesamtversorgungsniveau Deutschlands 
bleibt auch dann deutlich unter dem Österreichs, 
wenn bei den Simulationen angenommen wird, 
dass die idealtypischen Personen „riestern“ (OECD 
2015, Tab. 6.4 und 6.10.; vgl. auch Infobox 3: „Er-
gänzende private Altersvorsorge in Deutschland 
gemäß OECD“ für mehr Details). Selbst unter den 
unrealistisch hohen OECD-Annahmen einer realen 
Nettorendite von 3 % in der Ansparphase und ei-
nem durchgehenden Beitrag zur Zusatzvorsorge 
von 4 % bleibt die Bruttoersatzrate in Deutschland 
unter Einrechnung der Zusatzvorsorge mit 50 % 
deutlich unter dem österreichischen Niveau.

In Tabelle 2 wird zudem deutlich, dass Deutschland 
und Österreich jeweils stark beitragsäquivalente 
öffentliche Rentensysteme besitzen, sodass sich 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze30 die Ersatz-
quoten für die betrachtete idealtypische Person31  
weder nach Geschlecht noch nach individuellem 
Verdienst unterscheiden, zumindest in der Ver-

dienstspanne von 50 % bis ca. 150 % des Vollzeit-
Durchschnittsentgelts. Die betrachtete idealtypi-
sche Person unterscheidet sich zudem etwas vom 
Eckrentner, wie er im deutschen Rentenrecht defi-
niert ist, weil der von der OECD verwendete durch-
schnittliche Bruttoverdienst mit 45 952 €/Jahr deut-
lich über dem Einkommen des Eckrentners (durch-
schnittliche Bruttojahresentgelt in der GRV 2014: 
34 857 €/Jahr) liegt. 

30 In Deutschland rund das 1,55 fache und in Österreich rund 
das 1,49 fache des „Vollzeit-Durchschnittsverdienstes“ 
(aktuelle Werte 2014 lt. OECD 2015).

31 Vollzeit und ganzjährig Beschäftigte in der gewerblichen 
Wirtschaft. Ihr Durchschnittsentgelt in Deutschland wird 
für 2014 mit Werten von 45 952 bzw. 42 573 €/Jahr für Ös-
terreich beziffert. Dies entsprach für 2012 in etwa auch 
den Eurostat-Angaben (LFS) zu Bruttoverdiensten und 
liegt natürlich höher als die VGR-Angaben zu Bruttolohn je 
abhängig Beschäftigten, die alle Wirtschaftsbereiche und 
Teilzeitbeschäftigte mit berücksichtigen. Es liegt auch um 
gut 30% über dem durchschnittlichen rentenversiche-
rungspflichtigen Entgelt, wie sie von der deutschen Ren-
tenversicherung bzw. vom Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger ausgewiesen wird.

 Quelle: OECD (2015); Rentenmodell Ausgangsjahr 2014 und idealtypische Erwerbsverläufe. 

Abbildung 1

Zukünftige Ersatzquoten der öffentlichen Rentensysteme in Deutschland und Österreich gemäß Rentenmodell der OECD 
(Männer und Frauen)

Anm.: Ersatzquote berechnet als individuelle Rente im ersten Rentenjahr im Verhältnis zum gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdienst, d. h. Vollzeitbrutto-
lohn in der gewerblichen Wirtschaft. Die Ersatzquoten werden in Prozent ausgedrückt. Die Zahlen für beide Länder unterscheiden sich nicht zwischen Männern 
und Frauen
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Hierbei darf allerdings nicht übersehen werden, 
dass sich der OECD-Vergleich nur auf die Höhe der 
Neuzugangsrenten bezieht. Für die Höhe der Be-
standsrenten sind neben den Niveaus der Neuzu-
gangsrenten auch die jeweiligen Bestimmungen 
der Rentenanpassungen relevant. In Österreich ist 
die Anpassung der Bestandsrenten gesetzlich an 
die Entwicklung des Verbraucherpreisindex gekop-
pelt. In Deutschland folgt die Rentenanpassung 
der Lohnentwicklung, allerdings vermindert um 
die dämpfende Wirkung der Korrekturfaktoren. In 
dem Maße, in dem deutsche Renten über die Infla-
tionsentwicklung hinaus angepasst würden, käme 
es also bei den Bestandsrentenniveaus auch zu ei-
ner Verminderung der Unterschiede gegenüber Ös-
terreich. 

 

Warum weist Österreich höhere Ersatzquoten 
als Deutschland auf? 

Erhebliche Unterschiede in den Rentenniveaus be-
stehen aber nicht nur hinsichtlich der für die Zu-
kunft prognostizierten Werte, sondern auch bei 
den aktuell gegebenen empirischen Niveaus. So 
war das durchschnittliche Rentenniveau – Durch-
schnittsrente in der Rentenversicherung in Relati-

on zur durchschnittlichen Beitragsgrundlage – für 
Altersrentner im Jahr 2013 in Deutschland bei ca. 
27 % nur etwa halb so hoch wie in Österreich mit 
55 % (DRV 2015b, Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger 2015, österreichi-
sche Pensionskommission 2014; Bestandsrentner 
Altersrenten insgesamt 2013).32 

Auf der Suche nach Erklärungen für die gerin-
gere Leistungsfähigkeit des deutschen Renten-
systems stößt man im OECD-Bericht auf zwei 
Faktoren, die sich logischerweise aus einfachen 
OLG-Modellen heranziehen lassen: den Rentenver-
sicherungs-Beitragssatz und das Verhältnis zwi-
schen Beitragszahlenden und Leistungsbeziehen-
den. Die höheren Ersatzquoten und Rentenniveaus 
in Österreich korrespondieren in der Tat zum Teil 
mit einem höheren Beitragssatz (22,8 % gegen-
über 18,9 % in Deutschland),33  der prinzipiell hö-
here Rentenauszahlungen ermöglicht. Auch eine 
etwas günstigere demografische Situation spielt 

32 Die aktuellen empirischen Werte liegen weit unter den 
Prognosewerten für einen „idealtypischen“ Verlauf, weil 
der durchschnittliche tatsächliche Rentner weder einen 
geschlossenen Versicherungsverlauf, noch stabile Ein-
kommen über die gesamte Erwerbsphase aufweist.

33 Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf die Angaben 
der OECD (2015), die wiederum das Jahr 2014 in den meis-
ten Fällen als Referenz nimmt.

Quelle: OECD (2015)

Tabelle 2

Wesentliche Ergebnisse der OECD-Rentenmodelle (nur öffentliche, gesetzliche Rentenversicherung, ohne Beamte in 
Deutschland)

Anm.: Ersatzquoten setzen die individuelle Rente (im ersten Rentenjahr) ins Verhältnis zum individuellen durchschnittlichen Verdienst. Rentenniveaus 
sind ähnlich wie bei der Deutschen Rentenversicherung definiert, nämlich als individuelle Rente in Bezug auf dem Durchschnittsverdienst der Volks-
wirtschaft (im Jahr des Renteneintritts). Alle Zahlen beziehen sich auf Regeln (z. B. Besteuerung und Rentenanpassung), die 2014 galten und auf ide-
altypische Personen, die mit 20 Jahren 2014 ins Erwerbsleben eintraten und dann zur Regelaltersgrenze bzw. in Deutschland nach 45 Berufsjahren in 
Rente gehen (in Deutschland und Österreich z. B. mit 65 Jahren).

 Deutschland Österreich

Männer
(Frauen, wenn unterschiedlich)

Individueller Verdiensta Individueller Verdiensta

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5

Bruttorentenniveau
(in % des gesamtw. 

Durchschnittsverdiensts)

Nettorentenniveau
(in % des gesamtw. Durchschnittsverdiensts)

 37,5
 
 

50,0

78,1
 
 

91,6
 

Bruttoersatzquote
(in % des individuellen ø Bruttoverdienstes)

Nettoersatzquote
(in % des individuellen ø Nettoverdienstes)

37,5
 

53,4
 

37,5
 

50,0
 

37,5
 

49,0
 

78,1
 

92,1
 

78,1
 

91,6
 

77,6
 

88,9
 

 EU-28 OECD-34

Männer
(Frauen, wenn unterschiedlich)

Individueller Verdiensta  Individueller Verdiensta

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5

Bruttorentenniveau
(in % des gesamtw. 

Durchschnittsverdiensts)

Nettorentenniveau
(in % des gesamtw. Durchschnittsverdiensts)

n.a.
 
 

n.a.

n.a.
 

n.a.
 

Bruttoersatzquote
(in % des individuellen ø Bruttoverdienstes)

Nettoersatzquote
(in % des individuellen ø Nettoverdienstes)

69,9
(69.7)
80,7

(80.4)

59,0
(58.8)
70,9

(70.7)

54,4
(54.2)
66,4

(66.2)

64,8
(64.4)
74,5

(74.1)

52,7
(52.3)
63,0

(62.6)

47,5
(47.1)
58,2

(53.6)
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eine Rolle: Der Altersquotient, der die Zahl der 
über 65-Jährigen in Bezug zur Anzahl der 20- bis 
64-Jährigen betrachtet, liegt 2015 für Österreich 
bei 30,3 % und für Deutschland bei 35,3 % und 
wird sich in Deutschland gemäß den bisherigen of-
fiziellen Annahmen der OECD wesentlich ungünsti-
ger entwickeln als in Österreich (vgl. Tab. 3).

Dieser letzte Faktor bildet allerdings nur eine 
Approximation für den eigentlich relevanten Fak-
tor, dem Verhältnis der Beitragszahlenden zu 
Transferempfängern, der im OECD-Bericht nicht 
ausgewiesen wird. Einige ergänzende Kennzah-
len wirken dem rein demografischen Faktor ent-
gegen: Zahlen von Eurostat (LFS) zeigen, dass im 
Jahr 2014 die Erwerbstätigenquote (15- bis 64-Jäh-
rige) in Österreich sogar mit 71,1 % etwas ungüns-
tiger war als in Deutschland mit 73,8 %. Korrigiert 
man aber um Arbeitszeiteffekte34, dann reduziert 
sich diese Differenz zum Teil. Demgegenüber wirkt 
die Einbeziehung der Selbständigen in der öster-

34 Vgl. Schreiber (2015, Abb. 4 und S. 6) für die Beschreibung 
der Korrekturberechnung. 

reichischen RV ebenso wie die 
höhere erforderliche Mindest-
versicherungsdauer für einen 
Rentenbezug (15 Jahre in Ös-
terreich gegenüber fünf Jahre 
in Deutschland) dämpfend auf 
das Verhältnis der Beitragszah-
lenden zu Transferempfängern. 
Das durchschnittliche Renten-
eintrittsalter in Deutschland liegt 
in Deutschland zudem etwas hö-
her als in Österreich, vor allem 
bei den Frauen (vgl. Tab. 3).

Ein dritter Faktor, der nicht 
dem OECD-Bericht entnom-
men werden kann, sind die öf-
fentlichen Zuschüsse in die je-
weiligen Systeme. Diese sind 
allerdings zwischen beiden Län-
dern vergleichbar hoch. 2012 
machten die Bundeszuschüs-
se (insg.) 23,6 % der Einnahmen 
in Deutschland aus (DRV 2015b: 
247-248) und in Österreich (Aus-
fallshaftung und Partnerleis-
tung) 22,7 % der Einnahmen 
(Österreichische Pensionskom-
mission 2014, eigene Berech-
nungen; vgl. Tab. 3).

Der Deutschland-Österreich-
Vergleich zeigt, dass Österreich 
über ein Rentensystem verfügt, 
das eine höhere Leistungsfä-
higkeit aufweist, auch wenn 
für Deutschland die Riester-
Rente berücksichtigt wird. Aus 
den Rentenmodellen können 
im Grunde nur die zwei theore-

tisch hergeleiteten Einflussfaktoren Beitragssatz 
und Demografie im breiten Sinne zur Erklärung he-
rangezogen werden. Im folgenden Abschnitt un-
tersucht der Report Einflussfaktoren für die un-
terschiedlichen Reformpfade und integriert die Er-
kenntnisse aus den zwei Länderanalysen.

 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: OECD (2015); *DRV (2015b) und österreichische Pensionskommission (2014); 
eigene Berechnungen. **Eurostat_LFS; eigene Berechnungen.

Tabelle 3

OECD: Wesentliche Rahmenbedingungen der OECD-Rentenmodelle

Deutschland Österreich

Beitragssatz in der Gesetzlichen Rentenversicherung (%), 2014

Insgesamt 18,9 22,8

Arbeitnehmer 9,45 10,25

Arbeitgeber 9,45 12,55

Beitragsbemessungsgrenze in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung(€/Jahr), 2014

71 400 
(155% ØV, W)

63 420
(149% ØV)

Gesamtausgaben für Alter und Hinterbliebenen in % des BIP (2011) 10,6 13,2

Bundeszuschüsse in % der Einnahmen (2012)* 23,6 22,7

Niveau der Sozialrente in % des „Vollzeit-Durchschnittsver- 
dienstes“ (alleinlebend, 2012)

19,0 28,2

Altersquotient (65+ /20-64 , in %)

2015 35,33 30,31

2050 65,13 52,75

Erwerbstätigenquote (2014, in %)**

15-64 73,8 71,1

15-64, in Vollzeitäquivalent 63,1 61,0

Fernere Lebenserwartung (ab 65 Jahre)

Frauen (2010-15) 20,89 21,22

Frauen (2060-65) 25,92 26,55

Männer (2010-15) 17,68 18,04

Männer (2060-65) 22,09 22,46

Regelrentenalter

Frauen / Männer (2014) 65,3/65,3 60/65

Frauen / Männer (2060) 67/67 65/65

Effektives Austrittsalter (2014)

Frauen / Männer 62,7/62,7 60,2/62,2

Anm.: ØV = Vollzeit-Durchschnittsverdienst in der gewerblichen Wirtschaft; Bundeszuschuss (Ausfalls-
haftung und Partnerleistung) für Österreich ohne Berücksichtigung der Ausgleichszulagen.
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Infobox 2: 
Rentenprojektionen der OECD

Die Berechnungen der OECD basieren auf einer „no policy 

change“-Annahme, d. h. die aktuellen rentenrechtlichen 

Regelungen und Steuer- und Abgabenprofile werden für 

die Zukunft weitgehend unverändert fortgeschrieben. Da-

bei werden bereits verabschiedete Rechtsänderungen, 

die erst nach und nach wirksam werden, so behandelt, 

als wären sie gleich zu Beginn voll in Kraft gewesen. Ren-

tenrechtliche Änderungen, die möglicherweise in der Zu-

kunft noch beschlossen werden, finden natürlich in den 

Modellrechnungen (noch) keine Berücksichtigung. 

Die Bruttoersatzquote gibt die Höhe der individuel-

len Bruttorentenbezüge im Jahr des Renteneintritts im 

Verhältnis zur Höhe des individuellen durchschnittlichen 

Bruttoverdienstes während der Erwerbstätigkeit wieder. 

Diese Größen sind brutto, d. h. inkl. Steuern und Sozial-

beiträge des Arbeitnehmers. 

Die Nettoersatzquote folgt der Bruttoersatzquotenbe-

rechnung, wobei der Verdienst abzüglich Sozialabgaben 

und Steuern betrachtet wird; das gleiche gilt für die Ren-

te. Die nachgelagerte Besteuerung der Rente für Deutsch-

land wurde im OECD Bericht von 2015 berücksichtig (das 

war im vorigen Bericht OECD 2014 nicht der Fall), sodass 

ab dem Jahr 2040 die Renten vollständig steuerpflichtig 

sind. Im Bericht 2014 schrieb die OECD (2014: 152) aller-

dings, dass die nicht vollständige Besteuerung (68 % statt 

100 %) keine Rolle spielen würde. Vermutlich, weil viele 

Renten so niedrig ausfallen, dass die Besteuerung − wenn 

überhaupt für diese Modellrechnungen − sehr gering aus-

fällt. Das gilt allerdings nicht für Personen mit hohen Ren-

ten bzw. mit zusätzlichen Renten und anderen Einkom-

men. Im OECD Bericht von 2015 ist nun die zunehmen-

de nachgelagerte Besteuerung eingearbeitet und es zeigt 

sich so auch eine mit dem Einkommen stärker zunehmen-

de Spreizung zwischen Brutto- und Nettoersatzquoten.

Die hier betrachtete idealtypische Person ist eine in 

Vollzeit und ganzjährig  beschäftigte Person der gewerb-

lichen Wirtschaft (B-N nach NACE Rev. 2), alleinstehend 

ohne Kinder, mit vollständiger Erwerbsbiografie: Eintritt 

ins Erwerbsleben mit 20 und Austritt bei Erreichen der Re-

gelaltersgrenze, in Österreich und jetzt auch in Deutsch-

land mit 65 ohne Ab- oder Zuschläge, d. h. nach 45 Jah-

ren mit entsprechenden Entgeltpunkten.a Weiterhin wird 

eine konstante Wachstumsrate der Löhne über diese 45 

Erwerbsjahre hinweg unterstellt, sodass sich die Einkom-

menspositionen der betrachteten Idealtypen nicht verän-

dern. Und im Allgemeinen gelten die Steuer- und Abga-

benregelungen des Jahres 2014 für die Zukunft. 

Konkret wird angenommen, dass die Reallöhne mit 

1,25 % p.a. wachsen. Die Inflationsrate bewegt sich mit 

2,0 % wie die Zielinflationsrate der EZB, sodass die No-

minallöhne um 3,275 % p.a. zunehmen (OECD 2015: 

136-37). Die für Deutschland für die Zukunft unterstell-

ten Lohnsteigerungen sind damit deutlich höher als sie

 

 in den letzten 15 Jahren waren. Die verwendeten demogra-

fischen Entwicklungen basieren auf den Projektionen der 

UN. So liegt z. B. für Deutschland in 2015 der Altersquotient 

(65+/20-64) bei 35,3 % (Österreich 30,3 %) und steigt bis 

2050 auf 61,1 % (Österreich: 52,8 %). Deutschland liegt da-

mit in den oberen Rängen der 34 OECD-Länder.

Die Ersatzquoten werden hauptsächlich für Einkom-

men zwischen 0,5 und 1,5 des Vollzeit-Durchschnittsver-

dienstes betrachtet. Da die deutsche Grundsicherung im 

Alter 2012 mit einem Durchschnitt von 8 724 €/Jahr (374 

€/Monat Regelsatz plus durchschnittliche Heiz- und Un-

terkunftskosten sowie weitere Kosten) 19 % des Vollzeit-

Durchschnittsverdiensts ausmachte, spielte sie in den 

Modellrechnungen keine Rolle. Das gleiche gilt für Ös-

terreich (die Sozialrente/Ausgleichszulage für die idealty-

pische Person beträgt dort gut 28 % des Vollzeit-Durch-

schnittsverdienstes). Damit beziehen sich die ausgewiese-

nen Ersatzquoten für diese beiden Länder ausschließlich 

auf die Versicherungskomponente (GRV) und nicht auf 

die Umverteilungskomponente (Sozialrente). Die höhere 

Quote der Empfänger von Mindestsicherungsleistungen 

in Österreich (11 %) gegenüber dem Anteil der Grundsi-

cherungsempfänger in Deutschland (2012: 2 %) ist damit 

nicht als Ausweis von weiter verbreiteter Armut zu sehen, 

sondern als Hinweis auf ein höheres Leistungsniveau der 

steuerfinanzierten Ausgleichszulagen, die nicht vorhande-

ne Vermögensanrechnung, die den Bezug erleichtert, und 

einem deutlich weniger stigmatisierenden Zugang durch 

Administration in der Rentenversicherung.

Bemerkenswert ist dabei auch, dass das deutsche 

Bruttorentenniveau eines idealtypischen Geringverdie-

ners (50 % des Vollzeit-Durchschnittsverdiensts durchge-

hend) im Jahr 2059 (bei einem Rentenantritt mit 65 nach 

45 Versicherungsjahren) geringfügig unter dem Grundsi-

cherungsniveau liegen wird (nämlich 18,7 %; für Öster-

reich liegt es dagegen bei 39 % deutlich darüber), soll-

ten die Relationen Grundsicherung/Verdienst von 2012 

unverändert bleiben. Und das, obwohl der idealtypische 

Geringverdiener nach OECD-Definition über ein Jahres-

einkommen von knapp 23 000 € verfügt, das sind in etwa 

2/3 des durchschnittlichen Jahresbruttoentgeltes in der 

GRV. Zudem verdienen in der heutigen deutschen Reali-

tät Geringverdiener sehr wahrscheinlich weniger als die-

ser idealtypische Geringverdiener (Brenke 2012, Tab. 3). 

Damit können die OECD-Simulationen das Problem der 

Altersarmut für Niedrigverdiener nicht aufdecken.

Die Besteuerungsregelung spielt für die Berechnung 

der Nettoersatzquoten eine wichtige Rolle. Es ist grund-

sätzlich ein Vorteil der OECD-Projektionen, dass die Ein-

kommensteuer berücksichtigt wird, im Gegensatz zum 

„Sicherungsniveau vor Steuern“, das in den statisti-

schen Zahlen der Rentenversicherung und in den Berich-

ten der deutschen Bundesregierung seit der Einführung 

der nachgelagerten Besteuerung ausgewiesen wird. Von 

2002 an sind nun 50 % der Renten steuerpflichtig. Diese 

Quote wird bis 2040 100 % erreichen. 
a  Die Möglichkeit der abschlagsfreien Rente für langjährige Ver-

sicherte wird in OECD (2015: 261) verwendet.
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5 SONDERFAKTOREN UND ARGUMENTE 
FÜR DIE REFORMWEGE
Bessere Wirtschaftsentwicklung in Österreich

Nicht nur die OECD-Zukunftsvergleiche für Neurent-
ner zeigen ein höheres Rentenniveau in Österreich. 
Zahlen zu den Zugangsrenten bestätigen auch ein ak-
tuell deutlich höheres Rentenniveau in der Alpenre-
publik. So betrug im Jahr 2013 die durchschnittliche 
monatliche Höhe neuzuerkannter Altersrenten für un-
selbstständig erwerbstätige Männer, inkl. zwischen-
staatlicher Teilleistungen rund 1 560 € bzw. ohne zwi-

schenstaatlicher Teilleistungen gut 2  000 € bei 14 
Rentenzahlungen im Jahr netto vor Steuern.35 Dage-
gen erreichten 2013 in Deutschland langjährig (min-
destens 35 Jahre) und besonders langjährig (mindes-
tens 45 Jahre) versicherte männliche Rentner – die 
Einschränkung auf Männer erfolgt, weil hier in der 
Regel einheitlich von durchgehender Vollzeitbeschäf-
tigung ausgegangen werden kann – nur eine durch-
schnittliche Altersrente in Höhe von monatlich 1 050 € 

35 In der Regel waren diese langjährig Vollzeit erwerbstätig, 
auch wenn in den Altersrenten insgesamt auch Regelal-
tersrenten enthalten sind, für deren Bezug auch mind. 15 
Jahre ausreichen.

Infobox 3:  
Ergänzende private Altersvorsorge in 
Deutschland gemäß OECD 

Die freiwillige private Altersvorsorge (pAV) wur-
de von der OECD (2014, Kap. 4) eigentlich bei den 
Berechnungen der Ersatzquoten nur ausgewiesen, 
wenn ihr Erfassungsgrad 40 – 65 % der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter (15 – 64) erreichte.a 

In Österreich bleibt sie damit ausgeblendet. In 
Deutschland werden Riester-Rente und betriebliche 
Altersversorgung berücksichtigt; diese decken – so 
die OECD (2014 und 2015) – 71,3 % der 25 – 65-jäh-
rigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ab.b 

Der Erfassungsgrad für die Riester-Rente (35,2 %) 
und der für die betriebliche Rente (56,4 %) sind da-
bei direkt dem Alterssicherungsbericht der Bun-
desregierung (BMAS 2012: 22) entnommen.

Die Annahme über die zukünftige reale Netto-
rendite in der Ansparphase, d. h. kosten- und inflati-
onsbereinigt, liegt bei 3,0 % p.a. (OECD 2014: 3,5 % 
p.a.). Mit einem „defined contribution conversi-
on factor“ (Umrechnungsfaktor) von 85% werden 
nunmehr in den Berechnungen der OECD auch 
jene Kosten berücksichtigt, die bei der Verren-
tung des angesparten Kapitalstocks anfallen.c Für 
Deutschland wird eine Berechnung zu ergänzen-
den Brutto- und Nettoersatzquoten unter der An-
nahme ausgewiesen, dass die idealtypische Per-
son 4 % ihrer Verdienste jedes Jahr mit den oben 
beschriebenen Renditen anspart. Die Bruttoersatz-
quote der pAV liegt unter diesen realitätsfernen 
Annahmen nach OECD-Berechnungen dann bei 
12,5 % (16 % im 2014er OECD-Bericht). Damit wür-
de sich die gesamte Bruttoersatzquote von 37,5 % 
auf 50 % (58 % im 2014er OECD-Bericht) und die 
Nettoersatzquote auf 63,7 % bis 65,6 % (Abwei-
chungen je nach Einkommenspositionen) erhö-
hen.  Selbst unter den unrealistisch hohen OECD-
Annahmen einer realen Nettorendite von 3 % und 
einem durchgehenden Beitrag zur Zusatzvorsorge 
von 4 % bleibt die Bruttoersatzrate in Deutschland 

unter Einrechnung der Zusatzvorsorge mit 50 % 
deutlich unter dem österreichischen Niveau.

Hieran ist zu kritisieren, dass die nominalen Brut-
torenditen – also vor Abzug der Kosten –  zumin-
dest für die Riester-Verträge in offiziellen Projekti-
onen häufig mit 4 %, also deutlich niedriger als bei 
den OECD-Simulationen (nominale Nettorendite von 
5 % bzw. 6 % im 2014er OECD-Bericht), angesetzt 
werden (z. B. Alterssicherungsbericht der Regierung 
2012: 189). In Schröder (2011) werden einige Studien 
zu den bisherigen Erfahrungen ausgewertet. 

Die nominale Nettorendite dürfte demnach 
noch niedriger sein. Ein Grund dafür ist, dass die in 
den Riester-Verträgen ausgewiesenen nominalen 
Renditen nur für die Einzahlungen abzüglich Ver-
waltungskosten, Provisionen und Gewinne gelten. 
Ein weiterer Hinweis ist in der Herabsetzung des 
Garantiezinses von 4 % (2000) auf 1,25 % (2015) 
zu finden, der für neue Riester-Verträge gilt. Da-
mit dürfte die von der OECD (2015) angenommene 
nominale Nettorendite von 5 % unrealistisch sein 
(vgl. auch Türk/Mum 2015). 

Andere Kritikpunkte wie z. B. die Höhe der ef-
fektiven Inanspruchnahme und ihre Verteilung in 
der Bevölkerung sind bereits im Deutschlandteil 
behandelt worden.

a   Vgl. OECD (2014: 154). Da die als „quasi-obligatorischen“ 
privaten Vorsorgesysteme mit einem Mindesterfassungs-
grad von 85 % der Beschäftigten definiert werden (OECD 
2014: 144; auch OECD 2015: 136), kann diese obere 65 
%-Marke in Bezug auf die Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter als äquivalent bewertet werden.

b   Hingegen wird im Kasten 2.4 auf S. 99 von OECD (2014) 
der Erfassungsgrad mit 47,1  % der Erwerbsbevölkerung 
ausgewiesen.

c  In den bisherigen OECD-Berichten wurde ein Umrech-
nungsfaktor von 100 % verwendet, d. h. es wurde ange-
nommen, dass zum Rentenalter das gesamte bis dahin ak-
kumulierte Rentenkapital in Form von Annuitäten 
ausbezahlt wird. Die Empirie zeigt allerdings, dass die tat-
sächlichen Auszahlungsbeträge um 10 % bis 30 % unter 
den versicherungsmathematisch und ohne weitere Kos-
tenabzüge errechneten Annuitäten liegen. Um diesen, bei 
der Verrentung anfallenden Kosten, Rechnung zu tragen, 
wird nunmehr ein Umrechnungsfaktor von 85% verwen-
det (OECD 2015, S. 113 sowie 117).
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netto (vor Steuern) (DRV 2015b: 63 und 124).36         
Der aktuelle Rentenwert ist in Deutschland real seit 
dem Jahr 2000 gesunken, und zwar um rund 10 % im 
Westen und ca. 4 % im Osten37. 

In Deutschland sind die Rentenreformen von 
2001 und 2004 und die schrittweisen Rentensen-
kungen mit dem ansonsten drohenden Verlust an 
Wettbewerbsfähigkeit aufgrund „zu hoher“ Bei-
tragssätze begründet worden. Wären die Warnun-
gen berechtigt gewesen, dann müssten sich die ne-
gativen Auswirkungen von hohen Beitragssätzen 

36 Die durchschnittlichen Altersrenten der Frauen sind in bei-
den Ländern deutlich niedriger (vgl. hierzu Anhang 1 und 2).

37 Die Verminderung des Rentenwertes gibt die Absenkung 
des Rentenniveaus allerdings nur unzureichend wider, weil 
Effekte wie z.B. die Nicht-mehr-Anrechnung von ALGII Zei-
ten nicht abgebildet werden.

und hohen Rentenzahlungen in einer gedrosselten 
wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs zeigen. 
Dem ist aber nicht so, vielmehr ist das Gegenteil 
der Fall. Seit Beginn der 2000er Jahre waren Öster-
reichs Wirtschafts- und Produktivitätswachstum 
und die Zunahme der Erwerbstätigkeit höher als in 
Deutschland. Waren Österreichs Arbeitskosten in 
der Privatwirtschaft in der Vergangenheit noch ge-
ringer als die deutschen, so wurde zuletzt ungefähr 
ein Gleichstand erreicht. Letztlich verfolgte Ös-
terreich seit Beginn der Europäischen Währungs-
union im Jahr 1999 einen balancierteren Wachs-
tumskurs im Unterschied zu Deutschland, mit ei-
nem stärkeren Wachstum der Binnennachfrage 
und einem guten, aber geringeren Exportwachs-
tum als Deutschland. Seine Lohnstückkostenent-
wicklung war – zumindest im Durchschnitt zwi-

 Quelle: Eurostat (VGR); AMECO; eigene Berechnungen (Datenstand 14.06.2015), eigene Darstellung.

Abbildung 2

Indikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, Österreich und im Euroraum

Anm.: Euroraum mit 12 Ländern.
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Quelle: OECE (Rentenmodell Ausgangsjahr 2012 und idealtypischen Erwerbsverläufen).
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schen 2000 und 2014 – fast im Einklang mit dem 
Inflationsziel der EZB von nahe 2 %, während sich 
Deutschland andauernd unfaire Wettbewerbsvor-
teile mithilfe seiner stark unterdurchschnittlichen 
Lohnstückkostensteigerungen verschaffte. Im Sal-
do erzielte Österreich auch so einen dauerhaften 
Leistungsbilanzüberschuss (Abb. 2). Die Ergebnis-
se zeigen eindeutig, dass ein Land wie Österreich, 
das wie die anderen Nachbarn Deutschlands von 
den unfairen deutschen Wettbewerbspraktiken be-
troffen ist, sich dank seiner besseren Wirtschafts-
politik über lange Zeit wirtschaftlich besser entwi-
ckeln konnte als Deutschland und dabei auch noch 
ein deutlich höheres Absicherungsniveau im Ren-
tensystem erzielt. Aktuell weist Deutschland ein 
höheres Wirtschaftswachstum auf.  Zudem sinkt 
in Deutschland die Arbeitslosigkeit stetig, während 
sie Österreich merklich ansteigt; Deutschland hat 
seit 2013 eine (seit langem wieder) niedrigere Ar-
beitslosenquote als Österreich. Der Grund hierfür 
liegt in einer sehr unterschiedlichen Entwicklung 
des Arbeitskräfteangebots. Bei ähnlicher Auswei-
tung der Beschäftigung, sinkt bzw. stagniert de-
mografisch bedingt in Deutschland das Arbeits-
kräfteangebot, wogegen in Österreich ein deutli-
cher Anstieg zu verzeichnen ist. Die grundsätzliche 
Beobachtung, dass in Österreich eine wachsende 
Wirtschaft und ein leistungsfähigeres Rentensys-
tem dauerhaft nebeneinander existieren, wird da-
mit nicht relativiert. Zudem kann die positive Ent-
wicklung des Arbeitskräftepotentials in Österreich 
bei erfolgreicher Arbeitsmarktintegration dauer-
haft zu einer Stärkung der Beitragsbasis des Ren-
tensystems beitragen (s.u.).

Deutsche Sonderfaktoren Wiedervereinigung 
und Agenda 2010

Es gibt Sonderfaktoren in Österreich und Deutsch-
land, die einen Teil der unterschiedlichen Entwick-
lungen erklären. Für Deutschland steht die deut-
sche Wiedervereinigung mit ihren wirtschaftlichen 
Auswirkungen im Vordergrund. Dazu gehörten im 
Bereich der Alterssicherung vor allem die starken 
Beschäftigungseinbrüche Anfang der 1990er und 
Anfang der 2000er Jahre, die vielen Frühverren-
tungen bis Ende der 1990er Jahre und das erheb-
lich niedrigere Lohnniveau in Ostdeutschland bis 
heute. All das sind Faktoren, die eine Belastung der 
Rentenversicherung darstellen und die Reformen 
motivierten. Deutschland leidet zudem unter der 
falschen Finanzierung der Deutschen Einheit. Diese 
war zu einem großen Teil über die Sozialversiche-
rung und damit durch eine Anhebung der Beitrags-
sätze für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erfolgt. Al-
lein in der Rentenversicherung Ost betrug die Fi-
nanzierungslücke Anfang der 2000er Jahre jährlich 
zwischen 11 und 13 Mrd. Euro, was gut einem Bei-
tragspunkt bei der Rentenversicherung entsprach 

(Meinhardt/Zwiener 2005). In der Arbeitslosenver-
sicherung Ost betrugen die jährlichen Fehlbeträge 
zeitweise bis zu 20 Mrd. Euro und erreichten An-
fang der 2000er Jahre immer noch ein Niveau zwi-
schen 12 und 13 Mrd. Euro. Beamte und Selbst-
ständige waren freigestellt von dieser Finanzierung, 
wobei die Vereinigungslasten unzweifelhaft eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellten und 
daher über Steuern hätten finanziert werden müs-
sen. Eine Steuerfinanzierung dieser sogenannten 
versicherungsfremden Leistungen hätte zusätzlich 
zur gerechteren Lastenverteilung auch leicht posi-
tive Wachstums- und Beschäftigungseffekte ge-
habt. Statt Beamte und Selbstständige an den Ver-
einigungskosten zu beteiligen, wurden statt dessen 
Anfang der 2000er Jahre die gegenüber den frühen 
1990er Jahren um rund drei Prozentpunkte gestie-
genen Beitragssätze zur Rentenversicherung wie-
der reduziert und dabei gleichzeitig auch die Ren-
ten real gesenkt.

Vor allem aber wurden die Rentenreformen in 
Deutschland als Kostensenkungsprogramm für die 
Unternehmen genutzt. An der Riester-Rente betei-
ligen sich die Unternehmen nicht und selbst ein 
maßgeblicher Teil der neuen betrieblichen Alters-
vorsorge durch Entgeltumwandlung entpuppt sich 
ebenfalls als ein Kostenentlastungsprogramm für 
die Unternehmen, weil sich damit viele Unterneh-
men den entsprechenden Arbeitgeberanteil zur So-
zialversicherung komplett sparen können (Joeb-
ges et al. 2012). Die Kombination aus Ausgaben-
kürzungen und Beitragssatzsenkungen hat zudem 
über die ausgelösten Multiplikatorwirkungen das 
Wachstum Anfang der 2000er Jahre deutlich ge-
senkt (Herzog-Stein et al. 2013). Durch die ins-
gesamt bewirkte Schwäche der Binnennachfra-
ge konnte die Kostenentlastung der Unternehmen 
nicht, wie eigentlich intendiert, zu einer höheren 
Investitionstätigkeit führen.

Verstärkt wurden diese Wirkungen noch durch 
weitere Maßnahmen der Agenda 2010, die eben-
falls darauf abzielten, die Lohnkosten der Unterneh-
men zu reduzieren (Leiharbeit, Minijobs, Zumutbar-
keitsregeln bei Lohnersatzleistungen, etc.) (Loge-
ay/Zwiener 2008). Letztlich wurden vor allem die 
Bruttolohn- und -gehaltsumme als Haupteinnah-
mequelle der Sozialversicherung und damit letzt-
lich auch die Binnennachfrage geschwächt (Her-
zog-Stein et al. 2013). Geringere Lohnsteigerungen 
führen – verzögert – auch zu geringeren Rentenstei-
gerungen. Allein schon diese deutsche Sonderent-
wicklung bei den Löhnen erklärt einen Teil der gro-
ßen Differenz bei der Entwicklung des Rentenzahl-
betrags zwischen Deutschland und Österreich. 
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Österreichs Sonderfaktoren Erwerbstätigen-
versicherung und Angleichung der Beamten-
versorgung

In Österreich existiert eine Erwerbstätigenversi-
cherung. So stellt die bereits vor längerem einge-
leitete Angleichung der Beamtenversorgung an die 
Regeln des Rentenrechts einen beachtenswerten 
Schritt dar, der in Zukunft auch die Finanzierung 
der Alterssicherung nicht unwesentlich erleichtert. 
Derzeit (2013) entfallen vom gesamten öffentlichen 
Rentenaufwand in Höhe von 13,9  % des BIP ein 
Viertel auf die Beamtenpensionen.38 Laut aktuells-
ten Ausgabenprojektionen wird sich der Beamten-
pensionsaufwand bis 2060 von derzeit 3,5  % auf 
0,9 % des BIP reduzieren (BMF 2015).39 

Simulationsrechnungen für Deutschland (Wer-
ding 2013) zeigen, dass beim Ausbau der GRV hin 
zu einer Erwerbstätigenversicherung allein durch 
die Einbeziehung der Selbstständigen und Beam-
ten in die Sozialversicherungspflicht das Rentenni-
veau bis zum Jahr 2060 bei etwa 50 % – dem Ni-
veau von 2010 – gehalten werden könnte und da-
bei der Beitragssatz der GRV nur auf maximal 25 % 
steigen würde. Ohne diese Reform sinkt das Ren-
tenniveau dagegen auf rund 41  % und der Bei-
tragssatz steigt bis auf fast 27,5  % bis zum Jahr 
2060. Im Unterschied zur Umsetzung in Österreich 
unterstellt Werding in seinen Berechnungen aller-
dings, dass die Reform nur für alle neu in ein Be-
amtenverhältnis eintretende Personen bzw. neue 
Selbstständige greift. In Werdings Reformszenario 
fließen dem Rentensystem ab 2013 zunächst Bei-
träge durch mehr Mitglieder zu, an die erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Renten ausbezahlt werden 
müssen. Mit einer solchen Reform ließe sich das 
Rentenniveau auf einem Niveau von 50 % bei ei-
ner nur moderaten Beitragssatzzunahme – Anstieg 
um etwa drei Prozentpunkte je für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber innerhalb von 45 Jahren, also um 
deutlich weniger als 0,1 Prozentpunkte pro Jahr – 
stabilisieren. 

Werdings Darstellung beschränkt sich auf den 
Zeitraum bis 2060. Nach diesen 45 Jahren wür-
de der Beitragssatz jedoch weiter steigen bei dau-
erhaft erhöhtem Rentenniveau. Der Grad des An-
stiegs in ferner Zukunft dürfte aber nicht unwe-

38 Der Anteil der Beamten an den Rentnern insgesamt be-
trägt knapp 11 % (2010, eigene Berechnungen auf Basis 
personenbezogener Statistiken des Hauptverbands der ös-
terreichischen Sozialversicherungsträger).

39 Dieser deutliche Rückgang resultiert einerseits aus der An-
gleichung der Rentenniveaus der traditionell großzügige-
ren Beamtenversorgung an jene der gesetzlichen Renten-
versicherung, andererseits aus der sich deutlich 
verändernden Erwerbstätigenstruktur. Der Anteil der Be-
amten an den unselbstständig Beschäftigten hat sich auf-
grund von Ausgliederungen und einer deutlich geänderten 
Verbeamtungspraxis von 1990 bis 2014 von rund 12 % auf 
rund 6 % halbiert. Zeitlich verzögert geht hiermit auch eine 
entsprechende Verschiebung des Rentenaufwandes von 
den Beamtenversorgungssystemen hin zur Rentenversi-
cherung einher.

sentlich von der demographischen Entwicklung in 
Deutschland abhängen (siehe unten). Die Erweite-
rung des Versichertenkreises durch Einbezug bis-
her nicht in der GRV abgesicherter Beschäftigten-
gruppen kann damit zumindest für einen langen 
Übergangszeitraum als Puffer wirken.

Für eine Übergangszeit haben die Gebietskör-
perschaften bei einer solchen Reform zusätzliche 
Kosten, weil sie sowohl für die Pensionen der bis-
herigen Beamten als auch für die Arbeitgeberbei-
träge für die neuen Beamten aufkommen müssen. 
Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume 
durch die Schuldenbremse kann das zur Erhebung 
einer befristeten Sondersteuer führen. Langfristig 
werden die Gebietskörperschaften aber entlastet, 
weil die Beamten einen Teil ihrer Alterssicherung 
dann selbst tragen und das Leistungsrecht an das 
der gesetzlich Versicherten angepasst wird. Wie 
bei den Angestellten im öffentlichen Dienst fallen 
zwar noch Zusatzkosten durch die Bereitstellung 
einer betrieblichen Zusatzversorgung an. Letztlich 
dürften die Gebietskörperschaften aber langfristig 
deutlich geringer belastet werden als bei Fortset-
zung der gegenwärtigen Beamtenversorgung. 

Unterschiedliche demografische Entwicklung 
in beiden Ländern

Ausgangssituation
Während in Österreich der Altersquotient (Relation 
der 65-Jährigen und Älteren zu den 15 – 64-Jähri-
gen) 2013 mit 27  % etwas unter dem EU-Schnitt 
von 27,8 % lag, weist Deutschland mit 31,8 % nach 
Italien den zweithöchsten Wert innerhalb der EU 
auf. Die Fertilitätsrate liegt in Österreich mit 1,44 
etwas höher als in Deutschland mit 1,38. Die Le-
benserwartung bei Geburt ist in beiden Ländern 
sehr ähnlich, gleiches gilt für ihren Anstieg (EC 
2014, S 8 ff.). Seit Ende der 90er Jahre leistet der 
Wanderungssaldo in Österreich einen durchgehend 
positiven Beitrag zum Bevölkerungswachstum und 
lag in der Regel merklich über dem deutschen Ni-
veau. Seit 2010 ist allerdings der Wanderungssal-
do in Deutschland deutlich gestiegen und liegt nun-
mehr nahe dem österreichischen Wert (EUROSTAT 
2015). 

Projektionen für die Zukunft
In den Demografie-Projektionen von Eurostat (EU-
ROPOP2013), die auch den Ausgabenprojektio-
nen des Ageing Reports 2015 (EC 2015, vgl. Info-
box 4: Finanzierungsperspektiven für das deutsche 
und österreichische öffentliche Alterssicherungs-
system – The Ageing Report 2015) zugrunde liegen, 
unterscheiden sich die Annahmen hinsichtlich der 
Entwicklung der Fertilitätsrate und der Lebenser-
wartung bei Geburt sowie der ferneren Lebenser-
wartung zwischen beiden Ländern nicht oder nur 
unwesentlich. Erhebliche Unterschiede bestehen 
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allerdings in den Annahmen zu den Nettomigrati-
onsströmen. Während für Österreich angenommen 
wird, dass die kumulierte Nettomigration bis 2060 
einen Wert von 20,6 % der Bevölkerung ausmacht, 
liegt der für Deutschland angenommene Wert mit 
9,9 % gerade einmal halb so hoch.

Hieraus und aus der unterschiedlichen Aus-
gangssituation ergeben sich für die beiden Länder 
deutliche Unterschiede in den Eurostat-Langfrist-
projektionen. Ausgehend von einem höheren Ni-

veau steigt zwar der Altersquotient in Deutschland 
demnach bis 2060 mit 86 % (2060: 59,2 %) nahezu 
gleichstark wie in Österreich (87 %, 2060: 50,5 %). 
Während in Österreich der Zuwachs des Altenquo-
tienten – bei nahezu stabiler Bevölkerung im er-
werbsfähigem Alter (-3,2 %) – aus dem deutlichen 
Zuwachs der Bevölkerung ab 65 Jahre (81,4 %) re-
sultiert, ergibt sich der Anstieg in Deutschland aus 
der Kombination einer merklich geringeren Steige-
rung der Zahl der Älteren (34,1 %) und einer deut-

Infobox 4:  
Finanzierungsperspektiven für das deutsche 
und österreichische öffentliche Alters-
sicherungssystem – The Ageing Report 2015
 
Die Europäische Kommission veröffentlicht alle 
drei Jahre aktualisierte Langfristprojektionen zu 
den alterungsbezogenen (öffentlichen) Ausgaben-
entwicklungen in den EU-Mitgliedsstaaten. Im Mai 
2015 wurde der neue Ageing Report (EC 2015) pub-
liziert. Die für Deutschland und Österreich wesentli-
chen Eckpunkte der zugrunde liegenden Demogra-
fie-Projektionen (EUROPOP 2013) wurden bereits 
kurz dargestellt.a Eine detaillierte Beschreibung der 
den Projektionen zugrunde gelegten Methoden und 
ökonomischen und demografischen Annahmen fin-
det sich in einer eigenen Publikation (EC 2014).

Ein wesentlicher Teil dieser Langfristberechnun-
gen widmet sich der voraussichtlichen Entwick-
lung der öffentlichen Alterssicherungssysteme. 
Die Berechnungen beschränken sich hierbei nicht 
nur auf die gesetzlichen Rentenversicherungen, 
sondern beziehen auch – wo vorhanden – Sonder-
systeme für Beamte mit ein. Der Fokus liegt dabei 
bei den Renten- bzw. Pensionsleistungen. In den 
österreichischen Rentenaufwendungen sind darü-
ber hinaus auch Ausgaben für Ausgleichszulagen 
und Rehabilitationsgeld mitberücksichtigt.b Zah-
lungen der Grundsicherung im Alter an Rentner in 
Deutschland bleiben unberücksichtigt. Sonstige 
Ausgaben wie Verwaltungskosten, etwaige Auf-
wendungen für Rehabilitation und Gesundheits-
vorsorge etc. werden nicht abgebildet. Den Be-
rechnungen wird der Rechtstand zu Beginn 2015 
inklusive aller bis dahin beschlossenen Reformen 
entsprechend ihrem zeitlichen Wirksamwerden zu-
grunde gelegt. 

Den Projektionen zufolge steigen die Ausga-
ben im deutschen öffentlichen Alterssicherungs-
system von einem Ausgangsniveau 2013 von 10 % 
des BIP bis 2035 auf 12,1 % des BIP an. Der An-
stieg flacht sich in weiterer Folge ab. Der ausge-
wiesene Höchstwert wird 2060 mit 12,7  % des 
BIP erreicht. Der Anstieg über den gesamten Pro-
jektionszeitraum beträgt somit 2,7 Prozentpunk-
te. Für Deutschland werden auch Berechnun-
gen der Netto-Rentenausgaben im Ageing Report 

ausgewiesen.c Hier steigt der Ausgangswert von 
8,4  % des BIP bis 2060 auf 10,2  % des BIP. Der 
Gesamtanstieg liegt mit 1,8 Prozentpunkten somit 
merklich unter jenem der Bruttoaufwendungen, 
was auf die sukzessive Besteuerung der Renten zu-
rückzuführen sein dürfte. 

Für Österreich wird ausgehend von einem Wert 
von 13,9 % des BIP bis zum Höchststand 2037 ein 
Zuwachs auf 14,7 % des BIP berechnet. In weite-
rer Folge stabilisiert sich der relative Aufwand und 
sinkt dann bis 2060 leicht auf knapp 14,4  % des 
BIP. Über den gesamten Projektionszeitraum be-
trachtet beträgt der Anstieg damit 0,5 Prozent-
punkte, der maximale Zuwachs liegt bei 0,8 Pro-
zentpunkten. Interessant ist hierbei auch eine nach 
den Teilsystemen differenzierte Betrachtung der 
Entwicklungen.d Wie bereits erwähnt, entfielen 
2013 in Österreich vom gesamten öffentlichen Ren-
ten- und Pensionsaufwand in der Höhe von 13,9 % 
des BIP 3,5 Prozentpunkte auf die Beamtenpensi-
onen und 10,4 Prozentpunkte auf die gesetzliche 
Rentenversicherung. Während sich der Aufwand 
in der Rentenversicherung bis 2060 nach diesen 
Berechnungen auf 13,4 % des BIP erhöht, vermin-
dert sich der Beamtenpensionsaufwand bis dahin 
auf 0,9 % des BIP (BMF 2015). Ein erheblicher Teil 
des Anstieges in der Rentenversicherung sowie der 
Verminderung im Beamtensystem resultiert aus ei-
ner Kostenverlagerung aufgrund deutlicher Verän-
derungen in der Erwerbstätigenstruktur. Ein eben-
so erheblicher Teil der relativen Reduktion des Be-
amtenpensionsaufwandes ist die Konsequenz der 
Angleichung an die Rentenversicherung.e 

a   Vgl.: Unterschiedliche demografische Entwicklung in bei-
den Ländern, siehe S. 21.

b   Der Aufwand für Ausgleichszulagen wird für den gesam-
ten Projektionszeitraum mit 0,3 % des BIP veranschlagt, 
jener für Rehabilitationsgeld steigt von nahe Null bis 2060 
auf rund 0,2 % des BIP an. 

c   Die Übermittlung dieser Daten an die Europäische Kom-
mission erfolgt auf freiwilliger Basis, für Österreich liegen 
diese Informationen nicht vor.

d   Im Ageing Report wird keine nach Teilsystemen differen-
zierte Entwicklung der Ausgaben  ausgewiesen, die Werte 
für Österreich sind einer Publikation des österreichischen 
Bundesministeriums für Finanzen entnommen.

 e  Vgl. Fußnote 39.
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lichen Reduktion der Zahl der Bevölkerung im er-
werbsfähigem Alter (-28 %). Während demnach 
die Gesamtbevölkerung in Österreich bis 2060 um 
14,3 % ansteigen würde, wird für Deutschland mit 
einer Verminderung um 12,9 % gerechnet. Aller-
dings dürfte z. B. der tatsächliche Wanderungssal-
do 2014 in Deutschland mit rund einer halben Mil-
lion Personen viel höher gewesen sein als bisher in 
den Projektionen unterstellt. 

Migrationsannahmen sind eine wesentliche Be-
stimmungsgröße für Demografie-Projektionen. Für 
die Rentenversicherung ist allerdings weniger der 
Wanderungssaldo von Bedeutung als die sich da-
hinter verbergende Altersstruktur und die Erwerbs-
beteiligung der Zugewanderten. Ein hoher Zustrom 
an jungen und gut ausgebildeten Erwerbsperso-
nen erhöht die Zahl der Beitragszahler. Erst sehr 
viel später stehen dem dann auch höhere Leistun-
gen gegenüber. Mit jedem Jahr an Bevölkerungs-
wachstum in Deutschland wird das „demogra-
fische“ Rentenproblem geringer. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass alle Anstrengungen un-
ternommen werden, die Migranten möglichst gut 
in den Arbeitsprozess zu integrieren. Dazu gehö-
ren Sprachkurse, Anerkennung der ausländischen 
Qualifikationen, Nachqualifikationen und Arbeits-
genehmigungen für Ausländer aus Nicht-EU-Staa-
ten. Hier ist ein Umdenken insbesondere bei der 
Behandlung von Flüchtlingen notwendig.

Erste Säule in Österreich abgesichert, in 
Deutschland geschwächt

Der wichtigste Unterschied im Alterssicherungssys-
tem zwischen Österreich und Deutschland besteht 
darin, dass Österreich seine erste Säule, die öffentli-
che Alterssicherung, vereinheitlicht und abgesichert 
hat, während sie in Deutschland systematisch ge-
schwächt wurde und nur von einer nicht obligato-
rischen betrieblichen Altersvorsorge und einer frei-
willigen Riester-Rente flankiert wird. In Österreich 
soll die gesetzliche Rente weiterhin grundsätzlich 
für fast alle Erwerbstätigen den Lebensstandard si-
chern. Die betriebliche Alterssicherung spielt nur 
eine untergeordnete Rolle, weil z. B. eine hälftige Be-
teiligung der Arbeitgeber als gesetzliche Bedingung 
vorgesehen ist und sie daher von Arbeitgebern nicht 
zur Lohnkostensenkung genutzt werden kann. Eine 
Teilsubstitution durch den geförderten Ausbau der 
dritten Säule, wie in Deutschland die Riester-Rente – 
wurde in Österreich nicht umgesetzt. In Deutsch-
land sind dagegen nur Personen, die ihre gesetzli-
che Rente durch eine betriebliche Rente und andere 
Formen der Ersparnisbildung für das Alter aufbes-
sern können, in der Regel halbwegs gut abgesichert. 
Aber auch hier gelten Einschränkungen: Wird die 
betriebliche Altersvorsorge nur in Form einer Ent-
geltumwandlung ohne Arbeitgeberbeteiligung ge-
währt, dann kann sich der einzelne Arbeitnehmer im 

Alter sogar schlechter stellen als bei einem Verzicht, 
weil seine gesetzlichen Rentenansprüche dann ent-
sprechend niedriger ausfallen und die Zusatzren-
te nicht nur voll besteuert, sondern auch mit vollen 
Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbei-
trägen belastet wird. Und bei der Riester-Rente fal-
len die garantierten Renten bei den neuen Verträ-
gen so niedrig aus, dass es sich für viele nicht lohnt, 
diese Verträge abzuschließen (Joebges et al. 2012). 
Hier handelt es sich vor allem um ein Geschäft für 
die Versicherungswirtschaft. Die gegenwärtig und 
auch absehbar weiterhin niedrigen Kapitalmarkt-
zinsen verschlechtern grundsätzlich die Renditen 
der privaten Renten, ebenso wie die hohen Verwal-
tungskosten in der privaten Vorsorge. 

Festzuhalten ist damit, dass es im Wesentlichen 
weder ökonomische Sachzwänge noch demogra-
fische Entwicklungen waren, die zu den unter-
schiedlichen Reformpfaden mit ihren unterschied-
lichen Ergebnissen für die Alterssicherung geführt 
haben, sondern politische Entscheidungen über 
die Rolle, die ein öffentliches Sicherungssystem 
spielen kann und soll. 

6 FAZIT UND POLITISCHE SCHLUSS-
FOLGERUNGEN 

Die Unterschiede der Rentensysteme und der Ab-
sicherungsniveaus in Deutschland und Österreich 
sind erheblich. Zwar basieren beide Systeme auf 
einer starken Beitragsäquivalenz mit den sich da-
raus ergebenden negativen Effekten für Personen 
mit niedrigen Einkommen und unterbrochenen Er-
werbsbiografien. Dies wird in Österreich aber durch 
das höhere Leistungs- und Mindestsicherungsni-
veau deutlich entschärft. 

Während in Österreich das gesetzliche Renten-
system mit paritätischer Arbeitgeberbeteiligung in 
der ersten Säule auch in Zukunft eine Lebensstan-
dard sichernde Funktion ausüben soll, wurde es in 
Deutschland systematisch zu Gunsten der betrieb-
lichen Altersvorsorge und der privaten Riester-
Rente und der betrieblichen Altersvorsorge, aber 
vor allem zu Gunsten der Arbeitgeber geschwächt. 
Übrig geblieben ist ein System, das in Zukunft vie-
le noch nicht einmal vor Altersarmut schützen 
wird. Nach Berechnungen des deutschen BMAS 
dürften in Zukunft Vollzeitbeschäftigte, die weni-
ger als 2 500 € brutto pro Monat verdienen, nach 
35 Berufsjahren auf eine Aufstockung durch die 
Grundsicherung für Ältere angewiesen sein (Berli-
ner Zeitung 2012, s. auch Steffen 2011).40 Bei Zu-

40 Steffen (2011) hat den „Fürsorge-Break-even“ der Leistun-
gen der Rentenversicherung im Jahr 2009 bestimmt:  Bei 
einem typisierten Fürsorgebedarf von 670 Euro musste ein 
Durchschnittsverdiener im Sinne der Rentenversicherung 
zum damaligen Zeitpunkt 33,1 Jahre bei einem (künftigen) 
Rentenniveau von 43 % arbeiten, um eine Nettorente über 
Grundsicherungsniveau zu erhalten.
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grundelegung realistischer Erwerbs- und Einkom-
mensverläufe könnten zudem viele Personen von 
Altersarmut bedroht sein, die zwar auf 40 Berufs-
jahre kommen, die aber schlicht zu wenig verdient 
haben oder arbeitslos oder phasenweise wegen 
Kinderbetreuung nur Teilzeit beschäftigt waren. 
Auch wenn aus gesundheitlichen Gründen oder 
wegen Arbeitslosigkeit nicht bis zum – steigenden 
– Regelrenteneintrittsalter gearbeitet werden kann, 
drohen Probleme durch geringe Erwerbsminde-
rungsrenten oder hohe Abschläge. Alle diese Per-
sonen werden am Ende ihres Erwerbslebens nicht 
genügend Entgeltpunkte erworben haben und lau-
fen Gefahr, in Altersarmut zu geraten. In Österreich 
ist dieser Personenkreis durch ein grundsätzlich 
höheres Rentenniveau sowie durch die steuerfi-
nanzierten Ausgleichszulagen beim Rentenbeginn 
besser geschützt.

Österreich kann seit Anfang der Europäischen 
Währungsunion eine bessere Wirtschaftsentwick-
lung als Deutschland vorweisen. Es hatte eine bes-
sere Beschäftigungsentwicklung und höhere Ein-
kommensdynamik. Mittlerweile ist sein durch-
schnittliches Stundenlohnniveau (Arbeitskosten) 
etwa gleich hoch wie das in Deutschland. Und Ös-
terreich ist international äußerst wettbewerbsfä-
hig, wie die Entwicklung der Lohnstückkosten und 
der positive Leistungsbilanzüberschuss zeigen. 
Das zeigt, dass ein hoher Lebensstandard wäh-
rend des Erwerbslebens und im Ruhestand mit ei-
ner guten Wirtschaftspolitik, die sich nicht einsei-
tig an Unternehmens- und Finanzmarktinteressen 
orientiert, nachhaltig erreicht und finanziert wer-
den kann. 

Der Vergleich von Deutschland und Österreich 
zeigt zudem, dass es auch in Deutschland kei-
ne Notwendigkeit gab, die gesetzliche Rente zu 
schwächen und die kapitalgedeckte Riester-Ren-
te einzuführen. Die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit war auch Anfang der 2000er Jahre hoch in 
Deutschland, so dass es unnötig war, die Arbeitge-
ber aus der paritätischen Finanzierung zu entlas-
sen. Stattdessen wäre es sachgerecht gewesen, 
die Kosten der Deutschen Einheit zu einem großen 
Teil nicht über die Sozialkassen und damit durch 
die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 
finanzieren, sondern über Steuern. 

Zudem sind die bisherigen Erfahrungen mit der 
Riester-Rente ernüchternd (Joebges et al. 2012). 
Hohe Kosten, Intransparenz der Produkte, sinken-
de Renditen sind nur die wichtigsten Kritikpunk-
te. Hinzu kommen die Freiwilligkeit und die feh-
lende Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten. 
Die Idee, die deutschen Haushalte mit Subventi-
onen zu höherer Ersparnis anzuregen, war kont-
raproduktiv für das Binnenwachstum und unnö-
tig, weil die deutschen Haushalte im internatio-
nalen Vergleich hohe Sparquoten aufweisen und 
die deutsche Investitionsschwäche damit nicht 
auf ungenügende Ersparnisse zurückgeführt wer-

den kann. Insofern sind alle Überlegungen, priva-
te Zusatzrenten in Deutschland durch den Staat 
in Zukunft noch stärker zu fördern, äußerst frag-
würdig. Im Zweifel stehen dabei die Interessen 
der (Versicherungs-) Unternehmen über denen 
der betroffenen Arbeitnehmer. Vielmehr sollte 
überlegt werden, das Rentenniveau zu stabilisie-
ren und dazu zuerst den Riester-Faktor – weil sys-
temwidrig bei einer freiwilligen privaten Versiche-
rung – wieder aus der Rentenformel zu entfer-
nen. Die öffentliche Förderung der Riester-Rente 
sollte nur nachrangige Bedeutung haben, sofern 
aus Vertrauensschutzgründen weiterhin notwen-
dig. Die Entwicklung in Österreich zeigt, dass eine 
Verwendung der öffentlichen Mittel zur Stärkung 
bzw. Absicherung der gesetzlichen Rente der bes-
sere Weg ist.

Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge zur 
gesetzlichen Rente ist unter den gegenwärtigen 
Bedingungen in Deutschland wichtig für die indi-
viduelle Absicherung von Arbeitnehmern. In Ös-
terreich müssen dazu die Arbeitgeber mindestens 
die Hälfte beisteuern. In Deutschland fehlt eine sol-
che staatliche Verpflichtung. Meistens sind es die 
Großbetriebe, die eine betriebliche Altersvorsorge 
anbieten. Aber auch hier fällt die finanzielle Beteili-
gung der Arbeitgeber sehr unterschiedlich aus. Der 
aktuelle Fördermechanismus der Entgeltumwand-
lung hat Rückwirkungen auf die soziale Sicherung 
und erhöht – sofern kein Arbeitgeberzuschuss vor-
liegt – die Gewinne der Arbeitgeber. Eine mindes-
tens paritätische Mitfinanzierung der Arbeitgeber 
wäre Bedingung für eine tragfähige Entgeltum-
wandlung als Teil der betrieblichen Altersvorsorge, 
die dann auch verpflichtend für alle Beschäftigten 
gemacht werden müsste und die gesetzliche Ren-
ten nicht schmälern dürfte. Angesichts von Kapi-
talmarktrisiken, gegebenenfalls zusätzlichen Kos-
ten durch private Versicherer, Regulierungsnot-
wendigkeiten und Verteilungsproblemen stellt sich 
dann aber die Frage, ob es nicht insgesamt besser 
und kostengünstiger ist, die gesetzliche Rente wie-
der zu stärken.

Aus deutscher Sicht ist die Ausgestaltung der 
österreichischen Rentenversicherung als Erwerbs-
tätigenversicherung (mit konsequentem Lücken-
schluss) und die schrittweise Anpassung der Be-
amtenversorgung an die Regeln der gesetzlichen 
Rente in Bezug auf Finanzierung und den Erwerb 
von Ansprüchen geradezu revolutionär. Österreich 
zeigt, dass dieser Einbezug wirtschaftlich und 
rechtlich möglich und auch im Konsens umzuset-
zen ist, bei großzügigen Übergangsregeln. Auch 
für Deutschland ist zu diskutieren, wie Schritte in 
Richtung einer Erwerbstätigenversicherung unter 
Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen 
aussehen könnten. Ein solcher Einbezug hätte po-
sitive Auswirkungen auf Beitragssatzentwicklung 
und Rentenniveau. Festzuhalten ist, dass in Öster-
reich die Reformen teilweise mit deutlichen Einbu-
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ßen für höhere Einkommensgruppen und Beam-
te verbunden sind. Zu einer generellen Absenkung 
des künftigen Rentenniveaus wird es in Österreich 
unter der Voraussetzung einer besseren Einbin-
dung älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt al-
lerdings nicht kommen. 

Der „kleine Nachbar“ Österreich hat Deutsch-
land in vielen wirtschaftlichen Belangen um Län-

gen geschlagen. Er zeigt zudem einen Weg für 
Deutschland zu einer deutlich besseren Ausgestal-
tung der Altersvorsorge durch die Weiterentwick-
lung der GRV hin zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung mit einem hohen Leistungsniveau und einer 
Aufstockung niedriger Renten.

Infobox 5: 
Politische Konsequenzen und Handlungs- 
empfehlungen

Die direkte Übertragung von sozialpolitischen Maß-
nahmen von einem Land auf ein anderes ist schwie-
rig. Angesichts der gewachsenen Komplexität der 
sozialen Sicherungssysteme sollte nicht die Illusion 
geweckt werden, dass Problemlösungen „eins-zu-
eins“ übertragen werden können. Allerdings wird 
im internationalen Vergleich deutlich, dass ver-
schiedene Länder deutlich leistungsfähigere Alters-
sicherungssysteme haben als  Deutschland und da-
bei unterschiedliche Wege gegangen sind.

Der Blick über die Grenzen kann aber zumindest
Anregungen geben. Das österreichische Beispiel 
zeigt:

– Ein stärkeres öffentliches Sicherungssystem ist 
möglich und setzt die Wirtschaft auch nicht un-
ter übermäßigen Druck, schadet also der Konkur-
renzfähigkeit nicht.

– Ein höherer Beitragssatz zur Rentenversicherung 
und daraus folgende höhere Leistungen sind 
machbar, sofern ein gesellschaftlicher Konsens 
besteht, dass das sinnvoll und gerecht ist.

– Die Weiterentwicklung eines gegliederten Alters-
sicherungssystems hin zu einer Erwerbstätigen-

versicherung ist eine Option in „klassischen“ So-
zialversicherungsstaaten.

– Eine starke Sozialversicherung als Kern der Al-
terssicherung mit starkem Äquivalenzprinzip 
schließt nicht aus, dass eine bedürftigkeitsge-
prüfte steuerfinanzierte Mindestsicherung – bei 
gewissen Vorversicherungszeiten – durch die 
Rentenversicherung geleistet und administriert 
wird.

– Rentenanpassungsmechanismen können ver-
schiedene ökonomische Größen in den Vorder-
grund rücken. Das deutsche System der modi-
fizierten Anpassung der Renten an die Lohnent-
wicklung sorgt im Ergebnis häufig  für niedrigere  
Anpassungen als die österreichische Indexierung 
entlang der Preisentwicklung.

– Auch wenn in Österreich die betriebliche Alters-
versorgung eine nachrangige Rolle im Siche-
rungskonzept spielt, bleibt festzuhalten, dass hier 
Arbeitgeberbeiträge verpflichtend sind.

Der Blick nach Österreich ist deswegen erhellend, 
weil die genannten Elemente zwar nicht direkt in 
das deutsche System übertragen werden könnten, 
aber Wege aufzeigen, die innerhalb eines Sozial-
versicherungssystems gegangen werden können – 
ein besseres Alterssicherungssystem ist ohne einen 
Systemwechsel möglich!
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ANHANG 1 :

AKTUELLE ZAHLBETRÄGE DER GRV 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: DRV 2015: 123-125; Werte für 2014 unter Herausrechnung der Fälle der „neuen Mütterrenten“.

Tabelle 4

Rentenzahlbeträge (Brutto) im Rentenzugang

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten nach Rentenarten, Männer und Frauen

Jahr

davon

Versicherten- 
renten insge-

samt

Renten wegen 
verminderter 

Erwerbsfähigkeit

Renten wegen 
Alters insgesamt

Altersrenten…

Regelalters-
renten

für langjährig 
Versicherte

für schwerbehin-
derte Versicherte

wegen Arbeits-
losigkeit/ Alter-
steilzeitarbeit

für Frauen

in €/Monat

2000 694 706 691 321 1 021   996 1 008 658

2001 685 676 687 330    997   986 1 052 649

2002 678 658 683 336    999   993 1 078 648

2003 665 652 668 357    990   984 1 060 647

2004 642 636 643 369    960   967 1 018 631

2005 634 627 635 380    967   950    960 622

2006 632 623 634 408    934   938    965 616

2007 660 611 671 479    943   939    962 618

2008 660 599 674 494    942   930    972 619

2009 656 600 670 509    918   930    989 619

2010 657 600 673 494    919   936 1 012 620

2011 663 596 680 505    953   934 1 028 632

2012 693 607 716 453    919   985 1 093 704

2013 710 613 737 463    908   986 1 101 748

2014 772 628 805 501    916 1002 1 022 740

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten
 nach Rentenarten, Männer

Jahr davon

 
 

Versichertenrenten insg. Renten wegen Alters insg.

in €/Monat

2000 883 921

2001 874 920

2002 871 917

2003 851 892

2004 818 855

2005 801 836

2006 797 832

2007 823 869

2008 821 871

2009 813 865

2010 804 860

2011 812 868

2012 840 899

2013 855 913

2014 918 648

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten
 nach Rentenarten, Frauen

Jahr davon

 
 

Versichertenrenten insg. Renten wegen Alters insg.

in €/Monat

2000 505 485

2001 497 477

2002 485 464

2003 481 460

2004 471 449

2005 461 438

2006 466 444

2007 487 469

2008 499 484

2009 509 496

2010 525 514

2011 529 520

2012 542 532

2013 554 546

2014 607 607
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Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: DRV 2015b: 201-203.

Tabelle 5

Rentenzahlbeträge (Brutto) im Rentenbestand

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten nach Rentenarten, Männer und Frauen

Jahr

davon

Versicherten- 
renten insge-

samt

Renten wegen 
verminderter 

Erwerbsfähigkeit

Renten wegen 
Alters insgesamt

Altersrenten…

Regelalters-
renten

für langjährig 
Versicherte

für schwerbehin-
derte Versicherte

wegen Arbeits-
losigkeit/ Alter-
steilzeitarbeit

für Frauen

in €/Monat

2000 700 718 698 578 1 048 1 031 1 037 663

2005 719 712 720 558 1 058 1 022 1 070 677

2006 716 703 718 551 1 048 1 014 1 067 675

2007 716 696 718 548 1 043 1 007 1 065 673

2008 721 697 723 548 1 047 1 007 1 071 676

2009 738 704 742 558 1 068 1 021 1 098 693

2010 736 695 740 553 1 060 1 010 1 097 691

2011 739 692 743 553 1 060 1 008 1 103 693

2012 754 699 759 558 1 070 1 025 1 127 709

2013 760 699 766 556 1 062 1 026 1 138 718

2014 797 719 805 588 1 079 1 054 1 162 775

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten
 nach Rentenarten, Männer

Jahr davon

 
 

Versichertenrenten insg. Renten wegen Alters insg.

in €/Monat

2000    956    982

2005    967    991

2006    960    984

2007    957    981

2008    959    984

2009    979 1 005

2010    972    999

2011    972 1 000

2012    988 1 017

2013    990 1 020

2014 1 006 1 037

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten
 nach Rentenarten, Frauen

Jahr davon

 
 

Versichertenrenten insg. Renten wegen Alters insg.

in €/Monat

2000 496 485

2005 519 509

2006 519 509

2007 521 511

2008 526 516

2009 543 533

2010 545 535

2011 550 541

2012 564 554

2013 572 562

2014 626 618
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ANHANG 2 : ALTERSSICHERUNG IN 
ÖSTERREICH

Das System im Überblick

Alterssicherung basiert in Österreich in hohem 
Maß auf dem öffentlichen System im Umlagever-
fahren. Nur 11 % aller Rentenzahlungen stammen 
aus Betriebs- oder Privatrenten, 7 % werden über 
private Vorsorgeformen ausbezahlt, 4 % des Aus-
zahlungsvolumens stammen aus der betrieblichen 
Altersvorsorge (Url 2012). 

Wenngleich, verteilt über viele Rentenreformen, 
etliche Leistungseinschränkungen durchgeführt 
wurden, besteht im öffentlichen System nach wie 
vor das Ziel der (weitgehenden) Lebensstandardsi-
cherung. Klar zum Ausdruck kommt das im Ziel-
wert 80/45/65, d. h. 80 % Bruttoersatzrate41 bei 45 
Versicherungsjahren und Rentenantritt mit 65. Bei 
den von der OECD (2015) veranschlagten Erwerbs-
verläufen bietet die öffentliche Alterssicherung in 
Österreich für Durchschnittsverdiener eine Brutto-
ersatzrate von 78,1 % (Nettoersatzrate 91,6 %). Be-
triebs- und private Zusatzrenten haben eine Ergän-
zungs-, nicht aber eine Ersatzfunktion zu Leistun-
gen der öffentlichen Alterssicherung. 

Der gesamte öffentliche Rentenaufwand be-
trägt aktuell (2013) 13,9 % des BIP. Auf die gesetz-
liche Rentenversicherung entfallen hiervon 10,4 % 
Punkte, auf die Beamtenversorgung 3,5 % Punkte 
(BMF 2015).

Öffentliche Alterssicherung

Die öffentliche Alterssicherung ist in Österreich 
als Pflichtversicherung aller Erwerbstätigen42 ein-
gerichtet. Seit 1958 sind neben den Unselbststän-
digen auch die Gewerbetreibenden und seit 1971 
auch die Bauern in die gesetzliche Pflichtversiche-
rung eingebunden (mit jeweils eigenen Versiche-
rungsträgern). Ein weiterer Schritt hin zur Erwerbs-
tätigenversicherung erfolgte 1997 mit der Einbin-
dung auch jener Beschäftigten, die auf Basis eines 
„freien Dienstvertrages“ oder – außerhalb einer ge-
werblichen Tätigkeit – auf Basis eines Werkvertra-
ges arbeiten. Arbeitnehmerähnlich beschäftigte 
„freie Dienstnehmer“ wurden dabei der Pensions-
versicherungsanstalt der Unselbstständigen, Werk-
vertragsnehmer der Anstalt der Gewerbetreiben-
den zugeordnet. Ein über die Erwerbstätigenversi-
cherung hinausgehender Versichertenkreis ergibt 
sich aus der Anrechnung sogenannter „Teilversi-
cherungszeiten“ (siehe S. 60). 

Strukturell betrachtet gibt es zwei verschiedene 
öffentliche Systeme:

41 Bezugsgröße ist die durchschnittliche Höhe des versicher-
ten Einkommens während des Erwerbslebens. 

42 Ausnahmen gibt es nur in ganz wenigen Fällen (sie bleiben 
hier ausgeklammert). 

– gesetzliche Rentenversicherung
– Beamtenversorgung

Bevor im Folgenden genauer auf die gesetzliche 
Rentenversicherung eingegangen wird, vorweg 
eine kurze Schilderung der Beamtenversorgung. 

Das ursprüngliche Beamtenpensionsrecht un-
terscheidet bzw. unterschied sich in mehreren 
Punkten von den Bestimmungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung: 

–  die Pensionszahlung erfolgt direkt durch den  
Dienstgeber 

– die Pension gebührt als Prozentsatz des Letzt-
bezugs (und nicht als Prozentsatz des Durch-
schnittseinkommens aus einer längeren Periode)

– es gibt keine Höchstbeitragsgrundlage (und da-
mit auch keine Pensionsobergrenze)

– der zu leistende Arbeitnehmerbeitrag liegt mit 
12,55 %43 höher als in der Rentenversicherung

– das Regelpensionsalter ist nicht nur bei den Män-
nern, sondern auch bei den Frauen 65.

Beginnend in den 1990er-Jahren und zentral mit der 
Rentenreform 2004 (Einführung des Rentenkonto-
rechts) wurde das Pensionsrecht der Bundesbeam-
ten in längerfristiger Perspektive dem Recht der ge-
setzlichen Rentenversicherung gleichgestellt. Die 
völlige leistungsrechtliche Gleichstellung gilt für 
Personen, die ab 2005 den Beamtenstatus erwor-
ben haben oder ab 1976 geboren sind.44 In Kapitel 3 
oben wird auf diese Reformen eingegangen. 

Beschäftigte von Gebietskörperschaften, die 
keinen Beamtenstatus haben („Vertragsbedienste-
te“), sind in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert. 

Personen, die weder der Beamtenversorgung 
noch der Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterliegen, haben dort die 
Möglichkeit zur freiwilligen Selbstversicherung. 
2013 wurde diese Möglichkeit von 17 000 Perso-
nen in Anspruch genommen. 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist in drei 
organisatorisch selbstständige Zweige gegliedert: 

–  Rentenversicherung der Arbeitnehmer (ASVG)
–  Rentenversicherung der Selbstständigen (GSVG)
–  Rentenversicherung der Bauern (BSVG). 

In der Rentenversicherung der Selbstständigen 
sind alle selbstständig Tätigen inklusive der meis-

43 Der Beitragssatz von 12,55 % gilt für Beamte bis zum Ge-
burtsjahr 1954. Für später Geborene erfolgt eine schritt-
weise Anpassung an den Arbeitnehmerbeitrag in der ge-
setzlichen Rentenversicherung (10,25  %) parallel zu den 
Einschränkungen im Leistungsrecht.

44 Für Bundesbeamte, die vor dem 01.01.2005 in ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis eingetreten und zwischen 
1955 und 1975 geboren sind, kommt das Rentenkonto-
recht anteilig zur Anwendung.
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ten freien Berufe pflichtversichert.45

Personen, die in arbeitnehmerähnlicher Stellung 
auf Basis eines freien Dienstvertrags arbeiten, sind 
nach gleichen Regeln wie die Unselbstständigen in 
die Rentenversicherung der Arbeitnehmer einge-
bunden. 

 
 

Leistungsrechtlich gelten in allen drei Zweigen 
weitgehend gleiche Regelungen. Beträchtliche Un-
terschiede gibt es allerdings bei der Finanzierung 
(siehe 2.6). 
Der Versicherungsschutz umfasst folgende 
Rentenarten: Regelaltersrente, vorzeitige Alters- 
rente, Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitsrenten und 
Hinterbliebenenrenten.  
Die Zugangsvoraussetzungen und die Leistungsbe-
rechnung von Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitsren-
ten und von Hinterbliebenenrenten sind nicht Ge-
genstand dieser vergleichenden Studie und werden 
im Folgenden nicht näher erörtert. 

Altersrente – 
Varianten/Gesetzliches Rentenalter

Regelaltersrente (ab 65/60)
Eine Regelaltersrente kann derzeit in Österreich 
von Männern ab Vollendung des 65. und von Frau-
en ab Vollendung des 60. Lebensjahres bezogen 
werden. Für Geburtsjahrgänge ab Dezember 1963 
wird das Frauenrentenalter schrittweise an das der 
Männer angeglichen. Für ab Juni 1968 Gebore-
ne gilt für beide Geschlechter die Altersgrenze 65 
(d. h. ab 2033). 

Voraussetzung für den Bezug einer (Regel)Al-
tersrente ist die Erreichung von mindestens 15 Ver-
sicherungsjahren.

Korridorrente (ab 62)
Personen mit mindestens 40 Versicherungsjah-
ren46 können ab Vollendung des 62. Lebensjahres 
die „Korridorrente“ in Anspruch nehmen. Pro Ab-
standsjahr zum Regelrentenalter werden 5,1  %47 
Abschlag verrechnet. Für Frauen hat die Korridor-
rente wegen dem niedrigeren Regelrentenalter ak-
tuell keine Relevanz. 

45 Nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingebunden 
sind die Rechtsanwälte. 

46 Kurzfristig noch geltende Übergangsregelungen, die et-
was niedrigere Versicherungszeiten verlangen, bleiben 
hier ausgeklammert.

47 Für Personen bis einschließlich Geburtsjahrgang 1954 gilt 
mit 4,2 % pro Jahr eine begünstigte Abschlagsregelung. 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2015).

Tabelle 6

Zahl der Pflichtversicherten im Jahresdurchschnitt 2014

Rentenversicherung der Arbeitnehmer 3,185 Mio.

Rentenversicherung der Selbstständigen 0,411 Mio.

Rentenversicherung der Bauern 0,144 Mio.

Schwerarbeitsrente (ab 60) 
Für Personen, die zumindest 45 Versicherungsjah-
re erreicht haben und in den letzten 20 Jahren vor 
dem Rentenantritt zumindest zehn Jahre anerkann-
te Schwerarbeit geleistet haben, besteht ab Vollen-
dung des 60. Lebensjahres Anspruch auf „Schwer-

arbeitsrente“. 
Mit der Bindung an eine sehr hohe 

Zahl von Versicherungsjahren in 
Kombination mit dem Kriterium der 
Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren 
zielt die Regelung im Wesentlichen auf 
Personen, die bereits nach Abschluss 
der Pflichtschule in das Erwerbsleben 
eingestiegen sind und (noch) im fort-

geschrittenen Erwerbsalter Schwerarbeit verrich-
ten. Pro Jahr des Rentenantritts vor dem Regelal-
ter wird bei der „Schwerarbeitsrente“ ein Abschlag 
von 1,8 % statt 5,1 % verrechnet. 

2014 gab es in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung 1 892 Neuzugänge auf Basis dieser Rege-
lung.48 Das waren ca. 3 % aller neu zuerkannten Al-
tersrenten. 

In den kommenden Jahren wird mit einer 
deutlich stärkeren Inanspruchnahme gerech-
net, da eine bisher mögliche Ausweichvariante 
in eine abschlagsfreie vorzeitige Altersrente (so-
genannte „Hackler-Rente“)49 ebenso im Auslau-
fen ist wie die „vorzeitige Altersrente bei langer 
Versicherungsdauer“.50

Tatsächliches Rentenalter
In Anbetracht der wesentlich niedrigeren gesetzli-
chen Rentenaltersgrenzen in Österreich ist der Un-

48 Zusätzlich wurden 820 neue Schwerarbeitsrenten auf Basis 
einer hier ausgeklammerten Übergangsregelung gezählt. 

49 Die als „Hackler-Rente“ bekannt gewordene Regelung er-
möglichte Geburtsjahrgängen bis 1953 (Männer) bzw. bis 
1958 (Frauen) bei Vorliegen von 45 (Männer) bzw. 40 
(Frauen) Beitragsjahren einen abschlagsfreien Rentenan-
tritt ab 60 (Männer) bzw. ab 55 (Frauen). 2014 erfolgten 
noch 28,6 % aller Neuzuerkennungen von Altersrenten auf 
Basis dieser Regelung. Für Männer ab dem Geburtsjahr-
gang 1954 wurde die Altersgrenze auf 62 erhöht und ent-
spricht damit jener der Korridorrente. Die „Hackler-Rente“ 
ermöglicht damit Männern keinen früheren Rentenantritt 
mehr. Die Begünstigung dieser Rentenart besteht nur 
mehr darin, dass mit 4,2 % ein geringerer Abschlag als bei 
der Korridorrente zur Anwendung kommt. Für Frauen ab 
den Geburtsjahrgängen 1959 wird die Altersgrenze schritt-
weise von 57 Jahre auf 62 Jahre erhöht.

50 Die „vorzeitige Altersrente bei langer Versicherungsdauer“ 
läuft im Jahr 2017 aus. Sie ermöglicht derzeit den Frauen 
noch einen Rentenantritt acht Monate vor dem Regelren-
tenalter. 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: OECD (2015).

Tabelle 7

Durchschnittliches Alter beim Erwerbsaustritt (OECD/Periode 2009-2014)

Österreich Deutschland

Männer 62,2 62,7

Frauen 60,2 62,7
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terschied beim faktischen Erwerbsaustrittsalter 
zwischen Deutschland und Österreich relativ ge-
ring (siehe Tab. 7):
In der zuletzt von der OECD ausgewiesenen Beob-
achtungsperiode 2009-2014 lag der Zeitpunkt des 
durchschnittlichen Erwerbsaustritts bei den Män-
nern in Deutschland mit 0,5 Jahren nur etwas hö-
her als in Österreich. Deutlich größer war der Ab-
stand mit 2,5 Jahren bei den Frauen.

Rentenberechnung/Rentenhöhen
2005 wurde in Österreich mit dem neuen Renten-
konto-Recht auf eine neue Art der Rentenberech-
nung umgestellt. Es kam damit zu einigen zentra-
len Änderungen: 

– Seither wird in jedem einzelnen Versicherungs-
jahr die Höhe der jeweils erworbenen Renten-
anwartschaft ermittelt (Kontoteilgutschrift) 
und auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. 
Früher erfolgte die Rentenberechnung erst 
zum Zeitpunkt des Rentenantritts unter Be-
zugnahme auf den Durchschnittsverdienst im 
„Bemessungszeitraum“.51 

– Die bereits erworbene Rentenanwartschaft (bis-
herige Gesamtgutschrift) wird 
jährlich mit der Entwicklung 
der durchschnittlichen Beitrags-
grundlage angepasst. Im alten 
Recht wurden frühere Entgel-
te für die Ermittlung des Durch-
schnittverdiensts im Bemes-
sungszeitraum analog zur An-
passung der Bestandsrenten 
„aufgewertet“, was im Regelfall 
deutlich hinter der Entwicklung 
der Beitragsgrundlagen zurück-
blieb.

– Die aktuelle Gesamtgutschrift er-
rechnet sich jeweils aus der auf-
gewerteten Gesamtgutschrift 
des Vorjahres zuzüglich der Teil-
gutschrift des aktuellen Jahres. 

– Die bereits erworbenen Renten-
anwartschaften werden nun-
mehr auf individuellen Renten-
konten ausgewiesen. 

Ursprünglich galt das neue Recht 
nur für ab 2005 neu erworbene 

51 Vor der Rentenreform 2003 wurden die besten 15 (bis 18) 
Jahre als Bemessungszeitraum herangezogen. Als Teil der 
äußerst umstrittenen Rentenreform 2003 wurde dann eine 
schrittweise Ausweitung des Bemessungszeitraums auf 
bis zu 40 Jahre beschlossen. In Kombination mit der vor-
gesehenen Beibehaltung der „alten“ Aufwertungsfaktoren 
hätte diese Maßnahme zu drastischen Rentenkürzungen 
für die Jüngeren geführt. Mit dem 2004 beschlossenen 
neuen Pensionskonto-Recht erfolgte eine Ausweitung auf 
„Lebensdurchrechnung“ bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Aufwertungsregeln.

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: eigene Darstellung.

Tabelle 8

Beitragsgrundlagen für Teilversicherungen

Zeiten der Arbeitslosigkeit
(Arbeitslosengeld / Notstandshilfea)

70 % / 64,4 % des versicherten 
Erwerbseinkommens (Jahres-
durchschnitt) vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit

Zeiten des Krankengeldbezugs 
(nach Ablauf der Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber/maximal 
52 Wochen)

100 % des versicherten 
Erwerbseinkommens vor Eintritt 
der Krankheit

Zeiten des Präsenz-/Zivildiensts 1 694,30 € (2015)

Zeiten der Kindererziehung 
(vier Jahre pro Kind, überlagernde 
Zeiten werden nur einmal gerechnet; 
die Anrechnung erfolgt kumulativ zu 
potentiellen Versicherungszeiten aus 
Erwerbsarbeit)

1 694,30 € (2015)

a  Die sogenannte Notstandshilfe ist eine Geldleistung der Arbeitslosenversiche-
rung, die bei Fortdauer der Arbeitslosigkeit als Anschlussleistung an das Arbeits-
losengeld gezahlt wird (die Zuerkennung erfogt jeweils befristet, die Bezugsdau-
er ist in Summe aber zeitlich nicht begrenzt)

Anwartschaften.52 2014 wurden in einem weiteren 
Reformschritt die vorher erworbenen Anwartschaf-
ten in Form einer sogenannten „Erstgutschrift“ (auf 
Basis komplizierter Berechnungsformeln) als Start-
wert auf die Rentenkonten übertragen. Damit kön-
nen nun alle bereits erworbenen Rentenanwart-
schaften auf diesen Konten ausgewiesen werden. 

Rentenberechnung
Anders als in Deutschland gibt es in Österreich we-
der eine Umrechnung des versicherten Einkom-
mens in Entgeltpunkte noch einen aktuellen Ren-
tenwert. Stattdessen wird der Rentenanspruch 
nach folgender Formel unmittelbar aus dem versi-
cherten Einkommen ermittelt und dem Rentenkon-
to gutgeschrieben:

Summe der Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr 
x 1,78 % = Rentenanspruch (Teilgutschrift für das 
aktuelle Kalenderjahr).

Die zentrale Berechnungsgröße ist damit (neben 
der Höhe des versicherten Einkommens) die Höhe 
der Rentenprozente. Auch sogenannte „Teilversi-
cherungszeiten“ sind Beitragsgrundlagen zugeord-
net, die in die Jahresbeitragsgrundlage einfließen 
(siehe Tab. 8).

Schul- und Studienzeiten sind in Österreich seit 
den Reformen der 1980er-/1990er-Jahre grundsätz-
lich nicht rentenwirksam. Eine Anrechnung erfolgt 
nur im Falle des freiwilligen Nachkaufs. Der Bei-
tragssatz wird von der jeweiligen Höchstbeitrags-

52 Für Personen, die Anwartschaften sowohl im alten als 
auch im neuen Recht erworben hatten, wurde die Gesam-
trente in einem komplizierten Verfahren mittels sogenann-
ter „Parallelrechnung“ ermittelt. 
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grundlage berechnet. Leistungsrechtlich werden 
nachgekaufte Zeiten gleich behandelt wie andere  
Versicherungszeiten. Wird z.  B. ein Jahr nachge-
kauft, so werden 1,78 % der Jahreshöchstbeitrags-
grundlage als Rentenanspruch gutgeschrieben.

Ermittlung der Gesamtgutschrift
Die Gesamtgutschrift eines Kalenderjahres ergibt 
sich aus der aufgewerteten Gesamtgutschrift des 
Vorjahres zuzüglich der auf dem Rentenkonto im 
betreffenden Kalenderjahr gutgeschriebenen Teil-
gutschrift. Wie bereits oben erwähnt entspricht die 
Aufwertung der Anwartschaften der Entwicklung 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlagen. 

Aus der 1,78-%-Gutschrift pro Jahr ergeben sich 
folgende Prozentwerte:53 

25 Versicherungsjahre  44,5 %
30 Versicherungsjahre  53,4 %
35 Versicherungsjahre  62,3 %
40 Versicherungsjahre  71,2 %
45 Versicherungsjahre  80,1 %
50 Versicherungsjahre  89,0 %

Die Gesamtgutschrift bildet den Jahresrentenan-
spruch zum Regelrentenalter ab. Bei früherem Ren-
tenantritt werden Abschläge verrechnet (siehe 2.1 
Altersrente – Varianten/Gesetzliches Rentenalter). 
Bei späterer Inanspruchnahme gibt es pro Jahr ei-
nen Zuschlag von 4,2 %.54 

Die Aufstellung zeigt, dass bei 45 Versiche-
rungsjahren der eingangs angesprochene Ziel-
wert 80/45/65 erreicht wird (d. h. 80 % des Durch-
schnittsverdienstes55 bei 45 Versicherungsjahren 
und einem Renteneintrittsalter von 65).

Die Monatsrente errechnet sich durch die Tei-
lung der Gesamtgutschrift durch 14. Ebenso wie 
bei den Löhnen und Gehältern gibt es auch bei 
den Renten 14 Monatszahlungen pro Jahr (in den 
Monaten Juni und November werden jeweils zwei 
Monatsrenten bezahlt). 

53 Bezogen auf den Durchschnitt aller aufgewerteten Bei-
tragsgrundlagen.

54 Im Regierungsprogramm ist eine Erhöhung auf 5,1 %vor-
gesehen. 

55 Die Abweichung gegenüber den Modellrechnungen der 
OECD, die in diesem Fall eine Bruttoersatzrate von rund 
78 % ausweisen, ergibt sich vor allem aus dem Umstand, 
dass im Jahr des Renteneintritts keine Aufwertung der 
Vorjahresgutschrift erfolgt.

Beitrag zur Krankenversicherung/Einkommensteuer 
Krankenversicherungs-Beitrag: Von jeder öffentli-
chen Rente wird ein KV-Beitrag in Höhe von 5,1 % 
in Abzug gebracht. Der KV-Beitrag ist steuerlich 
voll absetzbar und mindert damit die Steuerbemes-
sungsgrundlage.

Einkommensteuer: Renten sind in Österreich 
grundsätzlich nach den gleichen Regeln zu ver-
steuern wie Erwerbseinkommen. Die Steuerpflicht 
setzt ab einer Jahresrentenhöhe (nach Abzug des 
KV-Beitrags) von 11 000 € ein.56 Der übersteigen-
de Rentenbetrag wird nach aktuell geltendem 
Recht57 mit dem sehr hohen Eingangssteuersatz 
von derzeit 36,5 % belastet. Rentenleistungen über 
25 000 € pro Jahr werden mit 42,5 % besteuert. 
Der höchste Steuersatz beträgt 50 %. 

Vorgelagert zur vollen Steuerpflicht der Renten 
sind die Arbeitnehmer-Beiträge während der Er-
werbsphase voll absetzbar. Sie vermindern damit 
(ebenso wie die anderen Sozialversicherungs-Bei-
träge) die Bemessungsgrundlage für die Lohnsteu-
er. 

Der Beitragsabzug für die Krankenversicherung 
und die Einkommensteuer führen in Summe zu fol-
gender Relation zwischen Brutto- und Nettorente 
(Rechtslage 2015):

56 Die Sonderzahlungen (13./14.Monatsrente) sind hier nicht 
mitgerechnet. Für diese Zahlungen gibt es begünstigte 
Steuersätze. 

57 Eine im Frühjahr 2015 im Parlament beschlossene Steuer-
reform sieht eine Absenkung des Eingangssteuersatzes 
von 36,5 auf 25 % vor (die Regelung wird am 01.01.2016 
in Kraft treten). 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: eigene Darstellung.

Tabelle 9

Relation Brutto-/Nettorenten

Jahres-Bruttorente Jahres-Nettorente

7 000 € 6 643 €

14 000 € 13 286 €

21 000 € 17 993 €

28 000 € 22 216 €

35 000 € 26 384 €

42 000 € 30 509 €

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2015).

Tabelle 10

Höhe der Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung (Bestandsrenten 2014), ohne zwischenstaatliche Teilleistungen

Männer Frauen

25 % 50 % 75 % Arithmet.

Mittel 
(in €)

25 % 50 % 75 % arithmetisches

Mittel 
(in €)

bekommen pro Monat 
weniger als 

(in €)

bekommen pro Monat 
weniger als 

(in €)

Arbeiter 1 247 1 557 1 889 1 565 513 784 974   782 

Angestellte 1 897 2 320 2 649 2 224 807 1 208 1 735 1 297 
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Höhe der (Brutto)Altersrenten
Bestandsrenten: In Tab. 10 sind die Bruttohöhen 
der Altersrenten (inkl. etwaiger Ausgleichszulagen) 
getrennt nach Quartilen und im arithmetischen Mit-
tel ausgewiesen.

Ziemlich hohe Renten erhalten die männlichen An-
gestellten. Nur 25 % der Leistungsempfänger erhal-
ten brutto monatlich weniger als 1 897 €. Im obe-
ren Quartil liegen die Renten bei Bruttowerten ab 
2 649 €. Dem stehen sehr niedrige Renten vor al-
lem bei Arbeiterinnen gegenüber. In dieser Gruppe 
liegen 25 % der Renten unter 513 € (Ausgleichszu-
lagen kommen in diesen Fällen offenbar nicht zum 
Tragen, in aller Regel wohl wegen zu hohem Part-
nereinkommen). Selbst das oberste Quartil erreicht 

hier nur Rentenhöhen ab 974 €. 
Die enormen Unterschiede bei den Leistungshö-

hen spiegeln die stark ausgeprägte Beitrags-/Leis-
tungsrelation im österreichischen Rentenrecht und 
vorgelagert die sehr unterschiedliche Erwerbsein-
bindung verschiedener Gruppen wider. 

Bemerkenswert ist, dass die Neuzugangsrenten 
trotz etlicher leistungseinschränkender Reformen 
im Durchschnitt um einiges höher liegen als die Be-
standsrenten.58 Das ist in erster Linie eine Folge der 
Rentenanpassung, die in der Regel eine Inflations-
abgeltung darstellt. Dadurch bleibt die Erhöhung 
der Bestandsrenten im Ausmaß der durchschnitt-
lichen Reallohnsteigerung hinter der Entwicklung 
der versicherungspflichtigen Einkommen zurück. 
Verstärkt wurde diese Entwicklung durch Dämp-
fungen der durchschnittlichen Anpassung im Zuge 
der Budgetkonsolidierungsbestrebungen (Vgl. 2.5 
Rentenanpassung). 

Mindestsicherung („Ausgleichszulage“)
Personen mit sehr niedrigem Rentenanspruch ha-
ben bei Erfüllung der Bedürftigkeitskriterien An-
spruch auf eine Aufstockung ihrer Rente bis zum 
sogenannten „Ausgleichszulagen-Richtsatz“. An-

58 Für die unselbstständig Beschäftigten insgesamt beträgt 
der Abstand zwischen durchschnittlicher Neuzugangsren-
te und durchschnittlicher Bestandsrente (arithmetisches 
Mittel) 12 % bei den Männern und 13 % bei den Frauen. 

derweitiges Einkommen (Erwerbseinkommen, Ein-
künfte aus Vermietung oder Kapitalvermögen, etc.) 
wird angerechnet und vermindert den Anspruch auf 
„Ausgleichszulage“. Für Ehepartner im gemeinsa-
men Haushalt gilt ein eigener Ehepartner-Richtsatz 
unter Berücksichtigung des gemeinsamen Einkom-
mens. Eventuelle Vermögenswerte der Anspruchs-
werber (und ihrer Ehepartner) bleiben hingegen bei 
der Bedürftigkeitsprüfung außer Betracht. 

Höhe des „Ausgleichszulagen-Richtsatzes“ (2015):
Alleinstehende     872,31 € 
Ehepaare   1 307,89 €

Ebenso wie Renten werden Ausgleichszulagen 14 
Mal pro Jahr bezahlt. 

Die von den Rentenversicherungsträgern admi-
nistrierte und ausbezahlte „Ausgleichszulage“ ist 
keine Versicherungsleistung und wird demgemäß 
auch nicht aus dem Budget der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sondern aus allgemeinen Steuer-
mitteln bezahlt. Allerdings ist sie als Anschluss-
leistung an (sehr niedrige) Leistungen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung konzipiert und 
kann deshalb nur in Anspruch genommen werden, 
wenn eine Rentenzahlung aus dem Versicherungs-
system zusteht. 

2014 wurde an 224  000 Personen eine „Aus-
gleichszulage“ bezahlt. Der Anteil der Ausgleichs-
zulagen – gemessen am Rentenbestand – betrug 
rund 10 % (12,9 % bei Arbeitern/3,4 % bei Ange-
stellten/8,0 % bei Selbstständigen/22,6 % bei Bau-
ern). 

Die Ausgleichzulagenrichtsätze werden jährlich 
im Ausmaß der Inflationsrate angepasst. Neben 
der gesetzlich vorgesehenen jährlichen Inflations-
anpassung erfolgen in unregelmäßigen Abstän-
den außerplanmäßige Erhöhungen der gesetzli-
chen Richtsätze. Mittel- und längerfristig betrach-
tet orientiert sich die Höhe der Richtsätze an der 
Entwicklung der durchschnittlichen Einkommen. 

Die durchschnittliche Höhe der ausbezahlten 
Ausgleichszulagen beträgt 302 € pro Monat (2014). 

Ältere Menschen, die mangels ausreichender 
Versicherungszeiten (siehe 2.1 Altersrente – Vari-
anten/Gesetzliches Rentenalter) weder Anspruch 

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2015).

Tabelle 11

Höhe der Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung (Neuzugangsrenten 2014), ohne zwischenstaatliche Teilleistungen

Männer Frauen

25 % 50 % 75 % Arithmet.

Mittel 
(in €)

25 % 50 % 75 % arithmetisches

Mittel 
(in €)

bekommen pro Monat 
weniger als 

(in €)

bekommen pro Monat 
weniger als 

(in €)

Arbeiter 1 401 1 762 2 093 1 745 573 858 1 131   880 

Angestellte 2 064 2 667 3 072 2 480 887 1 324 1 860 1 414 
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auf eine Eigenrente haben, noch eine Hinterbliebe-
nenrente beziehen, haben erforderlichenfalls An-
spruch auf Unterstützungszahlungen aus der soge-
nannten „bedarfsorientierten Mindestsicherung“.59 
Leistungszuständig ist in diesem Fall das jeweilige 
Wohnsitzbundesland. Grundsätzlich gelten bei der 
„bedarfsorientierten Mindestsicherung“ die glei-
chen Richtsätze wie bei der „Ausgleichszulage“. 
Einer der wesentlichen Unterschiede ist allerdings, 
dass dort bei der Bedürftigkeitsprüfung nicht nur 
Einkommen, sondern auch Vermögenswerte in 
Rechnung gestellt werden. 

Rentenanpassung

Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung werden jährlich im Ausmaß der Inflationsrate 
angepasst. Gleiches gilt für die Beamtenpensionen. 

Als Beitrag zur Reduktion der Neuverschuldung 
des Bundes wurde die Regelung bereits mehrere 
Male in Einzeljahren modifiziert. So wurden z.  B. 
wiederholt etwas höhere Renten auf Grund son-
dergesetzlicher Regelungen nicht mit der Inflati-
onsrate, sondern nur mit einem (niedrigeren) Fix-
betrag angepasst. Zumeist konnte über derartige 
Regelungen breiter politischer Konsens, unter Ein-
beziehung auch der Interessensvertretungen der 
Rentner, erzielt werden. 

Beachte: Wie bereits oben erwähnt (vgl. 2.3 
Rentenberechnung/Rentenhöhen) erfolgt in Ös-
terreich die Anpassung der Rentenanwartschaf-
ten nach anderen Grundsätzen (Lohnentwicklung) 
als die Anpassung der laufenden Rentenleistungen 
(Inflationsrate). 

Finanzierung

Die Finanzierung der Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung basiert im Wesentlichen auf Bei-
tragseinnahmen und auf Zuzahlungen aus Steuer-
mitteln („Bundesbeitrag“). 

Beitragssatz 
Der Beitragssatz beträgt in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der Arbeitnehmer seit 1988 unver-
ändert 22,8 % (12,55 % Arbeitgeberbeitrag/10,25 % 
Arbeitnehmerbeitrag).

Beitragspflichtig ist Erwerbseinkommen bis zur 
„Höchstbeitragsgrundlage“ (Beitragsbemessungs-
grenze) von 4  650 € pro Monat (2015). Da Sozial-
versicherungsbeiträge auch von den zwei üblichen 
Sonderzahlungen pro Jahr (13./14.Gehalt) zu ent-
richten sind, beträgt der maximale Jahresbetrag des 
versicherten Einkommens 65 100 € (in Deutschland 
allg. Rentenversicherung 2015: 72  600 €/Jahr im 

59  Im Jahr 2013 bezogen rund 16 300 Personen im Alter ab 
60/65 Jahre eine solche Leistung (Pratscher 2014). 

Westen und 62 400 €/Jahr im Osten). 
Es existiert eine Geringfügigkeitsgrenze: Er-

werbseinkommen bis maximal 405,98 € pro Monat 
(2015) unterliegen nicht der Pflichtversicherung 
und sind grundsätzlich beitragsfrei.60 

Die Selbstständigen und die Bauern haben (Eigen)
Beiträge in folgender Höhe zu entrichten: 

Selbstständige  18,5 %61 
Bauern   17,0 %

Die Differenz zum 22,8-%-Beitrag bei Unselbststän-
digen wird als sogenannte „Partnerleistung des 
Bundes“ aus Bundesmitteln bezahlt.

Bundesbeitrag
Der Bundesbeitrag ist in Österreich per Gesetz 

als „Ausfallshaftung“ konzipiert, d. h. abzudecken 
ist damit die jeweilige Differenz zwischen Beitrags-
einnahmen und Ausgaben. Variabel ist damit in Ös-
terreich in erster Linie die Höhe der Zuzahlungen 
aus dem Bundesbudget und nicht der Beitragssatz. 

Politisch ist die Funktion des Bundesbeitrags 
umstritten. In der medialen Berichterstattung wird 
er häufig als „Defizitabdeckung“ qualifiziert und 
daran anschließend als Finanzierungsbestandteil 
grundsätzlich in Frage gestellt. Die Befürworter 
der Aufrechterhaltung einer starken öffentlichen 
Alterssicherung weisen demgegenüber darauf hin, 
dass bereits bei der ursprünglichen Konzeption der 
gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 1956 von 
einer Drittelfinanzierung aus Arbeitgeber-, Arbeit-
nehmer- und Bundesbeitrag ausgegangen wurde. 
Der Bundesbeitrag bildet damit von Anfang an ei-
nen zentralen Teil der Finanzierungsarchitektur der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Damit wird auch 
dem Umstand Rechnung getragen, dass die Ren-
tenversicherung nicht ausschließlich dem Äquiva-
lenzprinzip folgende Versicherungsleistungen aus-
zahlt, sondern auch auf einen breiteren sozialen 
Ausgleich abzielt. Außerdem erbringt sie eine Rei-
he von Leistungen, deren Finanzierung durch pro-
portionale, nach oben begrenzte Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht systemadäquat wäre und die 
daher eine breitere Finanzierungsbeteiligung erfor-
dern. 

Die österreichische Bundesregierung bekennt 
sich im Grundsatz zu dieser Sicht, ist aber be-
strebt, die Zuzahlung von Bundesmitteln in Gren-
zen zu halten. Im aktuellen Regierungsprogramm 

60 Wird bei mehreren parallelen Arbeitsverhältnissen die Ge-
ringfügigkeitsgrenze in der Summe überschritten, gilt für 
das Gesamteinkommen Versicherungspflicht. Die Arbeit-
nehmer haben in diesen Fällen auch von geringfügigen 
Einkommen Rentenbeiträge zu entrichten. Auf Arbeitge-
berseite ist für geringfügige Beschäftigungen ein Äquiva-
lent zu den Sozialversicherungsbeiträgen zu entrichten, 
wenn die Summe der vom Betrieb gezahlten geringfügi-
gen Entgelte das 1,5-fache der Geringfügigkeitsgrenze 
übersteigt. 

61 Für manche „freie Berufe“ beträgt der Beitragssatz 20 %. 



WSI-Report Nr. 27  ·  1/2016  ·  Seite 36

ist dazu folgendes Ziel formuliert: „Angestrebt 
wird, dass die Bundesmittel zu den öffentlichen 
Pensionssystemen einen stabilen, entsprechend 
der wirtschaftlichen Entwicklung vertretbaren Ver-
lauf nehmen“ (BKA 2013: 63)

Entwicklung der Rentenausgaben und des 
Bundesbeitrags
Wie Tab. 12 zeigt, konnte der BIP-Anteil der Ausga-
ben der gesetzlichen Rentenversicherung ab Mitte 
der 1980er-Jahre für lange Zeit auf stabilem Niveau 
gehalten werden. Zu einem signifikanten Anstieg 
kam es erst mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 und dem daraus resultierenden BIP-Ein-
bruch im Jahr 2009. Zwischen 2008 und 2009 ist 
der BIP-Anteil der Ausgaben der RV von 10,3 auf 
11,1 % gestiegen. Die schwache BIP-Entwicklung 
der letzten Jahre sorgte in Folge für einen weiteren 
Anstieg auf 11,7 % im Jahr 2014.62 

Betriebsrenten

Wie bereits eingangs erwähnt, spielen Betriebsren-
ten in Österreich eine untergeordnete Rolle. Nach 
Abschätzung des Österreichischen Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Url  2012) hatten 2010 34 % der 
abhängigen Beschäftigten eine Anwartschaft aus 
einer betrieblichen Rentenzusage. Ein beträchtli-
cher Teil entfällt auf sehr niedrige Zusagen: „Insge-
samt verschieben sich […] die Anwartschaften von 
den vergleichsweise hohen [früheren] direkten Leis-
tungszusagen zu den beiden anderen Durchfüh-
rungswegen [Pensionskassen-Zusage, Gruppenle-
bensversicherung] mit deutlich geringeren aber auf 
breiter Basis zugesagten Pensionsleistungen. In Zu-
kunft ist damit zu rechnen, dass die durchschnittli-
chen Leistungen deutlich unter dem aktuellen Ni-

62 Die Gesamtausgaben der Rentenversicherung umfassen 
zusätzlich zum Rentenaufwand auch weitere Ausgaben, 
wie z.B. die Kosten für Rehabilitationsmaßnahmen oder 
die Aufwendungen der Rentenversicherung für die Kran-
kenversicherung der Rentner. 

veau liegen“ (Url 2012: 45).
Großflächig ausgeweitet werden konnte in den 

letzten Jahren der Erfassungsgrad im öffentlichen 
Dienst. Als (Teil-) Abgeltung für die massiv redu-
zierten Leistungen aus den Beamtenversorgungs-
systemen wurden dort betriebliche Zusatzrenten-
systeme etabliert. In Anbetracht der sehr niedrigen 
Beitragssätze (z. B. 0,75 % Arbeitgeberbeitrag für 
Bundesbeamte) lassen diese Systeme allerdings 
nur bescheidene Zusatzrenten erwarten. 

Anspruchsgrundlagen
Die meisten Betriebsrentenzusagen basieren auf Be-
triebsvereinbarungen. Für Pensionskassen-Zusa-
gen und für Zusagen einer betrieblichen Kollektiv-
versicherung ist der vorgelagerte Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung bei Vorhandensein eines Be-
triebsrats zwingend vorgeschrieben. Ist in einem Be-
trieb kein Betriebsrat errichtet, so sind ersatzweise 

standardisierte Einzelvereinbarungen vorgeschrie-
ben. Branchenweite tarifvertragliche Rentenregelun-
gen gibt es nur im Bereich der Banken und Sparkas-
sen, in der Papierindustrie und in der Luftfahrt. 

Durchführungswege
Pensionskassen: Die am weitesten verbreitete 
Form betrieblicher Rentenzusagen sind sogenannte 
„Pensionskassen-Zusagen“. Ein Großteil dieser Zu-
sagen stammt aus früheren Direktzusagen, die in 
den 1990er-Jahren aus den Unternehmen „ausge-
lagert“ wurden. 

Die österreichischen Pensionskassen sind kei-
ne Versicherungsinstitute, sondern ausschließlich 
Pensionsfonds in der Rechtsform einer Aktienge-
sellschaft. Eigentümer der Institute sind in aller 
Regel Banken und Versicherungen. Die Anwart-
schafts- und Leistungsberechtigten haben aber die 
Möglichkeit, Vertreter in die Aufsichtsräte zu ent-
senden. Gesetzliche Grundlage für die Errichtung 
und den Betrieb derartiger Kassen ist das 1990 ge-
schaffene Pensionskassengesetz.

Bestand Vereinbarungen in Kategorien

Quelle: Österreichische Pensionskommission (2014), korrigierte BIP-Werte lt. STATAT (2015), 2014 unter Berücksichtigung der 
vorläufigen Gebarungsergebnisse der PV (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 2015)

Tabelle 12

Entwicklung der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung (RV) 1985 – 2014

BIP
in Mrd. €

Ausgaben RV
inkl. AZ*)
in Mrd. €

Ausgaben RV
inkl. AZ*)

in % des BIP

Bundesmittel zur 
RV inkl. AZ*)
in % des BIP

Beitragssätze
(AG + AN)

1985 99,5 10,8 10,8 % 3,0 % 22,7 %

1990 136,2 14,3 10,5 % 2,7 % 22,8 %

1995 176,2 18,4 10,4 % 2,6 % 22,8 %

2000 213,2 22,3 10,5 % 2,3 % 22,8 %

2005 253,0 26,2 10,4 % 2,6 % 22,8 %

2010 294,2 33,0 11,2 % 3,0 % 22,8 %

2014 329,0 38,5 11,7 % 3,0 % 22,8 %

*) Ausgleichszahlungen
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Die Pensionskassen bieten sowohl Leistungs-, als 
auch Beitragszusagen. Leistungszusagen finden 
sich in der Praxis nur vereinzelt. Im Regelfall wer-
den Pensionskassen-Zusagen in der Form von „Bei-
tragszusagen“ gegeben. Selbst bei Übertragungen 
aus alten Direktzusagen erfolgte häufig ein Um-
stieg auf „Beitragszusage“. 

Die Höhe der ausbezahlten Rente wird bei „Bei-
tragszusagen“ im Wesentlichen durch folgende 
Faktoren bestimmt:

– Realisierte Effektivverzinsung der einbezahlten 
Beiträge (bzw. Übertragungsbeträge) zum Zeit-
punkt des Rentenantritts

– durchschnittliche Restlebenserwartung
– veranschlagter Rechenzins 

Die jährliche Anpassung folgt im Wesentlichen der 
Wertentwicklung des veranlagten Rentenkapitals. 
Liegt das Veranlagungsergebnis niedriger als der 
veranschlagte Rechenzins, kann es damit zu no-
minellen Kürzungen der laufenden Rentenleistun-
gen kommen. Über den Auf- und Abbau einer so-
genannten „Schwankungsrückstellung“ sollen Ka-
pitalmarktschwankungen abgefedert werden.63

Bei den meisten „Beitragszusagen“ gibt es kei-
nerlei Garantie für eine bestimmte (Mindest-) Höhe 
der Leistung.64 Sowohl Veranlagungs- als auch ver-
sicherungstechnische Risiken liegen in diesen Fäl-
len allein bei den Leistungsbeziehern. 

Betriebliche Kollektivversicherung: Seit 2005 
haben Versicherungen die Möglichkeit unter weit-
gehend gleichen Rahmenbedingungen wie die 
Pensionskassen eine sogenannte „Betriebliche 
Kollektivversicherung“ (spezifische Form der Grup-
penlebensversicherung) anzubieten. Der Verbrei-
tungsgrad dieser Variante ist bisher relativ gering 
geblieben. 

Direktzusagen: Bis zur Schaffung des Pensions-
kassenrechts im Jahr 1990 war die Betriebsrente in 
Österreich in aller Regel gleichbedeutend mit Di-
rektzusage durch den Arbeitgeber. Inzwischen ist 
die Bedeutung der Direktzusagen stark zurückge-
gangen. 

63 Wie die Erfahrungen ab dem Jahr 2000 gezeigt haben, 
reichte dieses Instrument bisher bei weitem nicht, um no-
minelle Rentenkürzungen zu vermeiden. 

64 Eine ursprünglich im Pensionskassengesetz vorgesehene 
Mindestverzinsungsgarantie (bezogen auf den Durch-
schnitt der letzten fünf Veranlagungsjahre) wurde auf Be-
treiben der Pensionskassen im Jahr 2003 vom damaligen 
Gesetzgeber massiv entwertet. Nahezu zeitgleich haben 
die Kassen begonnen, den versicherten Arbeitnehmern be-
trächtliche Garantiekosten in Rechnung zu stellen zum 
Aufbau einer von der EU-Pensionsfonds-Richtlinie ab 2005 
vorgeschriebenen Garantierücklage („Mindestertragsrück-
lage“). 2005 wurde in einem weiteren Reformschritt die 
Möglichkeit zu einem „Opting-Out“ eröffnet. In Anbetracht 
des aus der 2003er-Reform verbliebenen Minimalwerts 
der Garantie und den beträchtlichen Garantiekosten wurde 
diese Option von den meisten Arbeitnehmern in Anspruch 
genommen. 

Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht
Das ebenfalls 1990 geschaffene Betriebspensions-
gesetz normiert einige in der Praxis sehr bedeut-
same Rahmenregelungen für „Pensionskassen-
Zusagen“65: 

– in Betrieben mit Betriebsrat ist der Abschluss ei-
ner Betriebsvereinbarung erforderlich

– zumindest 50  % des Gesamtbeitrags müssen 
vom Arbeitgeber entrichtet werden

–  bei beitragsorientierten Zusagen müssen die Ar-
beitgeberbeiträge „betragsmäßig oder in fes-
ter Relation zu laufenden Entgelten“ festgelegt 
werden (zusätzliche „variable Beiträge“ sind un-
ter bestimmten Voraussetzungen zulässig) 

–  die Arbeitnehmer haben das Recht, die Zuzah-
lung potenzieller Arbeitnehmerbeiträge jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Bis zu einem Ausmaß von maximal 10 % der Lohn- 
und Gehaltsumme werden Arbeitgeberbeiträge zu 
„Pensionskassen-Zusagen“ lohnsteuer- und bei-
tragsrechtlich nicht als „Vorteil aus dem Dienstver-
hältnis“ gewertet und sind damit zum Zeitpunkt der 
Zahlung weder lohnsteuerpflichtig, noch sind da-
von Sozialbeiträge zu entrichten. 

Arbeitnehmerbeiträge müssen demgegenüber 
aus dem steuerpflichtigen Einkommen entrichtet 
werden (es besteht eine beschränkte Absetzbar-
keit im Rahmen von Sonderausgaben oder bis zu 
einer Beitragshöhe von maximal 1 000 € pro Jahr 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer För-
derprämie). Den vor allem von den Pensionskas-
sen erhobenen Forderungen nach voller steuerli-
cher Absetzbarkeit der Arbeitnehmerbeiträge hat 
der Gesetzgeber bisher nicht Rechnung getragen. 

Gehaltsumwandlungen zur (Mit-) Finanzierung 
von Betriebsrenten haben in Österreich bisher 
nur sehr geringe Verbreitung gefunden. Im Steu-
er- und Sozialversicherungsrecht ist geregelt, dass 
eine lohnsteuer- und beitragsbefreiende Wirkung 
nur bei tarifrechtlicher Ermächtigung eintritt. Nur 
ganz wenige Kollektivverträge sehen die Möglich-
keit dazu vor (für Entgeltteile über den kollektivver-
traglichen Mindestsätzen). Selbst in den betroffe-
nen Berufsgruppen wird dieses Instrument aber 
nur sehr wenig genutzt.

Private Zusatzrenten
Private Zusatzrenten gibt es in Österreich in erster 
Linie in Form von Lebensversicherungen. Die indi-
viduelle Lebensversicherung ist – nicht zuletzt we-
gen der bereits sehr langen Tradition – das wich-
tigste Instrument der kapitalgedeckten Altersvor-
sorge. 

Einen hohen Verbreitungsgrad erreichte auch 
die 2002 geschaffene „prämienbegünstigte Zu-

65 Die im Folgenden aufgelisteten Regelungen gelten glei-
chermaßen für die 2005 geschaffene „Betriebliche Kollek-
tivversicherung“. 
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kunftsvorsorge“. Wenngleich nur eine (Mindest-)
Bindungsdauer von zehn Jahren vorgeschrieben 
ist, wird das Produkt zumeist der privaten Alters-
vorsorge zugerechnet. Ein Anreiz, das angespar-
te Geld in Form einer Altersrente abzurufen, ergibt 
sich aus der Regelung, dass bei Abrufung als Ein-
malbetrag ein Teil der Prämie zurückzuzahlen ist.

Anders als beim Verkauf zumeist in Aussicht ge-
stellt, wurde in vielen Fällen bestenfalls eine mini-
male positive Effektivverzinsung erreicht, was die 
Popularität des Produkts erheblich schmälerte. 
Der Gesetzgeber reagierte im Jahr 2012, im Zuge 
von Sparmaßnahmen, mit einer Halbierung der ur-
sprünglichen Höhe der staatlichen Prämie. Derzeit 
beträgt die Prämie 4,25 % (bezogen auf eine maxi-
male Einzahlung von 2 561 € pro Jahr). 

Die Anbieter der „prämienbegünstigten Zu-
kunftsvorsorge“ sind per Gesetz zu einer Garantie 
in Höhe des Nominalwerts der eingezahlten Beiträ-
ge und der staatlichen Prämie verpflichtet. 
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